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BMF – IV/7 (IV/7) 

 

 

 

1. Juli 2014 

BMF-010310/0162-IV/7/2013  

An 

Zollämter 

Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern 

Steuer- und Zollkoordination, Produktmanagement 

Steuer- und Zollkoordination, Risiko-, Informations- und Analysezentrum 

 

 

UP-4200, Arbeitsrichtlinie EFTA (IS, NO, CH) 

 

 

Die Arbeitsrichtlinie UP-4200 (Arbeitsrichtlinie EFTA [IS, NO, CH]) stellt einen 

Auslegungsbehelf zu den von den Zollämtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen 

dar, der im Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird. 

Über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten können aus dieser 

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden. 

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben. 

 

Bundesministerium für Finanzen, 1. Juli 2014 
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1. Abkürzungen, Begriffsbestimmungen und Definitionen 

1.1. Abkürzungen 

Übersichtstabelle 

EU Europäische Union 

EFTA-Länder Island, Norwegen und Schweiz in Zollunion mit Liechtenstein 

EWR Europäischer Wirtschaftsraum (EU, Norwegen, Island und Liechtenstein) 

MED-Länder Teilnehmerländer des Barcelona-Prozesses (Algerien, Ägypten, Israel, 
Jordanien, Libanon, Marokko, Syrien, Tunesien, Palästinensische Gebiete) 

1.2. Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Begriff 

a) "Herstellen" jede Be- oder Verarbeitung einschließlich Zusammenbau oder spezifische 

Behandlungen; 

b) "Vormaterial" jegliche Zutaten, Rohstoffe, Komponenten oder Teile usw., die beim 

Herstellen eines Erzeugnisses verwendet werden; 

c) "Erzeugnis" eine hergestellte Ware, auch wenn sie zur späteren Verwendung in einem 

anderen Herstellungsvorgang bestimmt ist; 

d) "Waren" sowohl Vormaterialien als auch Erzeugnisse; 

e) "Zollwert" den Wert, der gemäß dem Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VII 

des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens von 1994 festgelegt wird; 

f) "Ab-Werk-Preis" den Preis der Ware ab Werk, der dem Hersteller in der Vertragspartei 

gezahlt wird, in deren Unternehmen die letzte Be- oder Verarbeitung durchgeführt 

worden ist, sofern dieser Preis den Wert aller verwendeten Vormaterialien umfasst, 

abzüglich aller inländischen Abgaben, die erstattet werden oder erstattet werden können, 

wenn das hergestellte Erzeugnis ausgeführt wird; 

Erläuterung: 

Der „Ab-Werk-Preis“ eines Erzeugnisses umfasst den Wert aller bei der Herstellung 

des Erzeugnisses verwendeten Vormaterialien und sämtliche Kosten (Kosten der 

Vormaterialien und sonstige Kosten), die der Hersteller tatsächlich trägt. 

Zum Beispiel muss der „Ab-Werk-Preis“ von Videokassetten, Platten, Software-

Trägern und ähnlichen Erzeugnissen, mit Aufzeichnungen, für die Rechte an 
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geistigem Eigentum bestehen, so weit wie möglich alle vom Hersteller getragenen 

Kosten umfassen, die sich auf die bei der Herstellung der betreffenden Erzeugnisse 

genutzten Rechte an geistigem Eigentum beziehen, unabhängig davon, ob der 

Inhaber dieser Rechte seinen Sitz oder seinen Aufenthaltsort im Herstellungsland hat. 

Rabatte (zB Mengen- oder Vorauszahlungsrabatte) werden nicht berücksichtigt. 

g) "Wert der Vormaterialien" den Zollwert der verwendeten Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft zum Zeitpunkt der Einfuhr oder, wenn der Zollwert nicht bekannt 

ist oder nicht festgestellt werden kann, den ersten feststellbaren Preis, der in der 

ausführenden Vertragspartei für die Vormaterialien gezahlt wird; 

h) "Wert der Vormaterialien mit Ursprungseigenschaft" den Wert dieser Vormaterialien nach 

Buchstabe g), der sinngemäß anzuwenden ist; 

i) "Wertzuwachs" den Ab-Werk-Preis abzüglich des Zollwerts aller verwendeten 

Vormaterialien, die die Ursprungseigenschaft der anderen Vertragsparteien, mit denen 

die Kumulierung zulässig ist, besitzen oder, wenn der Zollwert nicht bekannt ist und nicht 

festgestellt werden kann, den ersten feststellbaren Preis, der in der ausführenden 

Vertragspartei für die Vormaterialien gezahlt wird; 

j) "Kapitel" und "Position" die Kapitel und Positionen (vierstellige Codes) der Nomenklatur 

des Harmonisierten Systems zur Bezeichnung und Codierung der Waren (in diesem 

Übereinkommen "Harmonisiertes System" oder "HS" genannt); 

k) "Einreihen" das Einreihen von Erzeugnissen oder Vormaterialien in eine bestimmte 

Position; 

l) "Sendung" Erzeugnisse, die entweder gleichzeitig von einem Ausführer an einen 

Empfänger oder mit einem einzigen Frachtpapier oder – bei Fehlen eines solchen Papiers 

– mit einer einzigen Rechnung vom Ausführer an den Empfänger versandt werden; 

m) "Gebiete" die Gebiete der Vertragsstaaten einschließlich der Küstenmeere; 

n) "Zollbehörden der Vertragspartei" die Europäische Union: alle Zollbehörden der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 

1.3. Definitionen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Begriff 

1. "Zollpräferenzmaßnahmen" bzw. "Abkommen" die Pan-Europa-Mittelmeer-

Kumulierungszone bestehend aus den EFTA-Ländern, den EWR-Ländern, den MED-

Ländern, den Färöer und der Türkei; 
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2. "Präferenzzone" das Gebiet der EU, der EFTA-Länder, der EWR-Länder, der MED-Länder, 

der Färöer und der Türkei je nach Stand der Verlautbarung im Amtsblatt Serie C der EU 

(siehe www.bmf.gv.at/Zoll/Für Unternehmen/Ursprung und Präferenzen/Pan-Euro-Med 

Abkommen); 

3. "Präferenzzollsatz" den Zollfrei-Satz bzw. den ermäßigten Zollsatz, der sich aus den unter 

Punkt 1. angeführten Abkommen ergibt; 

4. "Ursprungsregeln" die im jeweils anzuwendenden Ursprungsprotokoll festgelegten 

Voraussetzungen für den Erwerb des Warenursprungs; 

5. "Ursprungserzeugnis" Waren, welche die Ursprungsregeln des jeweils anzuwendenden 

Ursprungsprotokolls erfüllen; 

6. "Präferenznachweis" jenen urkundlichen Nachweis Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 

bzw. EUR-MED oder Erklärung auf der Rechnung bzw. Erklärung auf Rechnung EUR-

MED, der bestätigt, dass es sich bei den betreffenden Waren um Ursprungserzeugnisse 

handelt; 

7. "Drittland" einen Staat oder ein Gebiet, der/das nicht der Präferenzzone angehört; 

8. „Drittlandsmaterialien“ alle Waren die keine Ursprungszeugnisse sind; 

9. „Minimalbehandlung“ nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen. 

2. Anwendungsbereich 

Der präferenzbegünstigte Warenverkehr findet auf Ursprungserzeugnisse der EFTA-Länder 

sowie auf Ursprungserzeugnisse der unter Abschnitt 1.3. angeführten Partnerländer 

Anwendung je nach Stand der Verlautbarung im Amtsblatt Serie C der EU Anwendung (siehe 

www.bmf.gv.at/Zoll/Für Unternehmen/Ursprung und Präferenzen/Pan-Euro-Med 

Abkommen). 

Der räumliche Anwendungsbereich der Abkommen umfasst die Gebiete der unter Abschnitt 

1.3. angeführten Partnerländer; dazu gehören auch deren Hoheitsgewässer. 

3. Voraussetzungen für die Anwendung der Präferenzzölle 

3.1. Allgemeine Voraussetzungen 

Auf eine Ware können die Präferenzzölle nur angewendet werden, wenn folgende 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. die Ware muss vom jeweiligen Abkommen erfasst sein; 

https://www.bmf.gv.at/zoll/fuer-unternehmen/ursprung-praeferenzen/informationen_up.html
https://www.bmf.gv.at/zoll/fuer-unternehmen/ursprung-praeferenzen/informationen_up.html
https://www.bmf.gv.at/zoll/fuer-unternehmen/ursprung-praeferenzen/informationen_up.html
https://www.bmf.gv.at/zoll/fuer-unternehmen/ursprung-praeferenzen/informationen_up.html
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2. die Ware muss ein "Ursprungserzeugnis" im Sinne der Ursprungsregeln dieses 

Abkommens sein; 

3. die Ware muss aus einem Staat der Präferenzzone direkt in die EU befördert worden 

sein; 

4. das Verbot der Zollrückvergütung (Abschnitt 7.) muss eingehalten worden sein; 

5. die Erfüllung der unter Ziffer 2. und 4. genannten Voraussetzungen muss durch die 

Vorlage eines ordnungsgemäßen Präferenznachweises belegt werden. 

3.2. Präferenzzölle 

3.2.1. Allgemein 

Die rechtliche Basis für die Gewährung von Präferenzen ergibt sich aus den einzelnen 

Abkommen und ist abhängig vom jeweiligen Ursprungsland. Wird zum Beispiel eine Ware mit 

Ursprung Tunesien aus der Schweiz in die EU eingeführt, ist der Zollsatz des Abkommens 

EU-Tunesien anzuwenden. 

3.2.2. Zollpräferenz für rücklangende EU-Ursprungserzeugnisse 

Für Ursprungserzeugnisse der EU wird bei der Wiedereinfuhr grundsätzlich keine 

Zollpräferenz gewährt. Ausnahmen sind nur gegeben, wenn Wiedereinfuhren aus den EWR-

Staaten (siehe UP-4300) bzw. der Schweiz (siehe nachfolgende Sonderregel) erfolgen. 

Sonderregel mit der Schweiz 

Für aus der Schweiz rücklangende EU-Ursprungserzeugnisse (Präferenznachweis mit 

Ursprungsangabe EU) ist seit 1. Juni 2004 die Gewährung einer Präferenz (der für Schweiz 

vorgesehene Zollsatz) nur möglich, wenn die betroffene Ware vom Freihandelsabkommen 

EU-Schweiz aus dem Jahre 1972 erfasst ist. Es handelt sich dabei in erster Linie um 

industriell gewerbliche Waren der Kapitel 25 bis 97 des Zolltarifs (ausgenommen die Waren 

des Anhangs I, welche vom Abkommen nicht erfasst sind: ex 2905, ex 3501, 3502, 3505, ex 

3809, ex 3823, 5301, 5302). 

Diese Regelung ist aber nur auf Waren anzuwenden, für welche beide Vertragsparteien 

denselben Zollsatz "frei" gewähren. Daher waren die Waren der Kapitel 1 bis 24 von dieser 

Regelung bis 31. Jänner 2005 ausgenommen. 

Mit 1. Februar 2005 ist ein neues Protokoll 2 in Kraft getreten. Es ist Bestandteil des 

Freihandelsabkommens EU - Schweiz aus dem Jahre 1972 und wurde so gestaltet, dass in 

der Tabelle II ausschließlich Freihandelserzeugnisse enthalten sind, auf welche diese 

Sonderregelung Anwendung findet. Somit darf seit 1. Februar 2005 die Sonderregel für aus 
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der Schweiz mit Präferenznachweis rücklangende EU-Ursprungswaren auch auf die Waren 

der Tabelle II des Protokolls Nr. 2 angewendet werden. Der entsprechende Warenkreis kann 

der nachstehenden Aufstellung (Tabelle II des Protokolls Nr. 2) entnommen werden. 

Tabelle II des Protokolls Nr. 2 

Agrarwaren (Kapitel 1 bis 24 Zolltarif), für die Präferenzen vorgesehen sind 

HS-Position Nr. Warenbeschreibung 

0501 Menschenhaare, roh, auch gewaschen oder entfettet; Abfälle von 
Menschenhaar 

0502 Borsten von Hausschweinen oder Wildschweinen; Dachshaare und andere 
Tierhaare zur Herstellung von Besen, Bürsten oder Pinseln; Abfälle dieser 
Borsten oder Haare 

0503 Rosshaar und Rosshaarabfälle, auch in Lagen, mit oder ohne Unterlage 

0505 Vogelbälge und andere Vogelteile, mit ihren Federn oder Daunen, Federn 
und Teile von Federn (auch beschnitten), Daunen, roh oder nur gereinigt, 
desinfiziert oder zum Haltbarmachen behandelt; Mehl und Abfälle von 
Federn oder Federteilen: 

10 - Federn von der zum Füllen verwendeten Art; Daunen 

ex 90 - andere (ausgenommen für Futterzwecke) 

0506 Knochen und Stirnbeinzapfen, roh, entfettet, einfach bearbeitet (aber nicht 
zugeschnitten), mit Säure behandelt oder entleimt; Mehl und Abfälle davon 

0507 Elfenbein, Schildpatt, Fischbein (einschließlich Bartenfransen), Hörner, 
Geweihe, Hufe, Klauen, Krallen und Schnäbel, roh oder einfach bearbeitet, 
aber nicht zugeschnitten; Mehl und Abfälle davon 

0508 Korallen und ähnliche Stoffe, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht 
weiterverarbeitet; Schalen und Panzer von Weichtieren, Krebstieren oder 
Stachelhäutern und Schulp von Tintenfischen, roh oder einfach bearbeitet, 
aber nicht zugeschnitten, Mehl und Abfälle davon: 

ex 00 - ausgenommen für Futterzwecke 

0509 Natürliche Schwämme tierischen Ursprungs 

0510 Graue Ambra, Bibergeil, Zibet und Moschus; Kanthariden; Galle, auch 
getrocknet; Drüsen und andere tierische Stoffe, die zur Herstellung von 
Arzneiwaren verwendet werden, frisch, gekühlt, gefroren oder auf andere 
Weise vorläufig haltbar gemacht  

0710 Gemüse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren: 

40 - Zuckermais (Zea mays var. saccharata) 

0711 Gemüse, vorläufig haltbar gemacht (zB durch Schwefeldioxid oder in 
Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder andere vorläufig konservierend 
wirkende Stoffe zugesetzt sind), zum unmittelbaren Genuss nicht geeignet: 
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HS-Position Nr. Warenbeschreibung 

90 - anderes Gemüse; Mischungen von Gemüsen: 

ex 90 - - Zuckermais (Zea mays var. saccharata) 

0901 Kaffee, auch geröstet oder entkoffeiniert; Kaffeeschalen und 
Kaffeehäutchen; Kaffeemittel mit beliebigem Kaffeegehalt 

0902 Tee 

0903 Mate 

1212 Johannisbrot, Algen, Tange, Zuckerrüben und Zuckerrohr, frisch, gekühlt, 
gefroren oder getrocknet, auch gemahlen; Steine und Kerne von Früchten 
sowie andere pflanzliche Waren (einschließlich nichtgerösteter 
Zichorienwurzeln der Varietät Cichorium intybus sativum) der 
hauptsächlich zur menschlichen Ernährung verwendeten Art, anderweit 
weder genannt noch inbegriffen: 

ex 20 - Algen und Tange (ausgenommen für Futterzwecke) 

1302 Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge; Pektinstoffe, Pektinate und Pektate; 
Agar-Agar und andere Schleime und Verdickungsstoffe von Pflanzen, auch 
modifiziert 

1401 Pflanzliche Stoffe von der hauptsächlich zum Herstellen von Korb- oder 
Flechtwaren verwendeten Art (zB Bambus, Peddig- und Stuhlrohr, Schilf, 
Binsen, Korbweiden/Flechtweiden, Raffiabast, gereinigtes, gebleichtes oder 
gefärbtes Getreidestroh, Lindenbast) 

1402 Pflanzliche Stoffe von der hauptsächlich zu Polsterzwecken verwendeten 
Art (zB Kapok, Pflanzenhaar und Seegras), auch in Lagen, mit oder ohne 
Unterlage aus anderen Stoffen  

1403 Pflanzliche Stoffe von der hauptsächlich zum Herstellen von Besen, Bürsten 
oder Pinseln verwendeten Art (zB Besensorgho, Piassava, Reiswurzeln, 
Istel), auch in Strängen oder Bündeln  

1404 Pflanzliche Erzeugnisse, anderweit weder genannt noch inbegriffen: 

10 - pflanzliche Rohstoffe von der hauptsächlich zum Färben oder Gerben 
verwendeten Art 

20 - Baumwoll-Linters 

ex 90 - andere (ausgenommen für Futterzwecke) 

1505 Wollfett und daraus stammende Fettstoffe, einschließlich Lanolin: 

ex 00 - ausgenommen für Futterzwecke 

1516 Tierische und pflanzliche Fette und Öle sowie deren Fraktionen, ganz oder 
teilweise hydriert, umgeestert, wiederverestert oder elaidiniert, auch 
raffiniert, jedoch nicht weiterverarbeitet: 

20 

ex 20 

- pflanzliche Fette und Öle sowie deren Fraktionen: 

- - hydriertes Rizinusöl (sog. Opalwachs) 
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HS-Position Nr. Warenbeschreibung 

1517 Margarine; genießbare Mischungen und Zubereitungen von tierischen oder 
pflanzlichen Fetten und Ölen sowie von Fraktionen verschiedener Fette 
und Öle dieses Kapitels, ausgenommen genießbare Fette und Öle sowie 
deren Fraktionen der Position 1516: 

90 - andere: 

ex 90 - - genießbare Mischungen und Zubereitungen der als Form- und Trennöle 
verwendeten Art  

1518 Tierische und pflanzliche Fette und Öle sowie deren Fraktionen, gekocht, 
oxidiert, dehydratisiert,geschwefelt, geblasen, durch Hitze im Vakuum oder 
in inertem Gas polymerisiert oder anders chemisch modifiziert, 
ausgenommen Waren der Position 1516; ungenießbare Mischungen und 
Zubereitungen von tierischen oder pflanzlichen Fetten und Ölen sowie von 
Fraktionen verschiedener Fette und Öle dieses Kapitels, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen: 

ex 00 - Linoxyn 

1520 Glycerin, roh; Glycerinwasser und Glycerinunterlaugen 

1521 Pflanzenwachse (ausgenommen Triglyceride), Bienenwachs, andere 
Insektenwachse und Walrat, auch raffiniert oder gefärbt 

1522 Degras; Rückstände aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von 
tierischen oder pflanzlichen Wachsen 

1702 Andere Zucker, einschließlich chemisch reine Lactose, Maltose, Glucose 
und Fructose, fest; Zuckersirupe, ohne Zusatz von Aroma- oder 
Farbstoffen; Invertzuckercreme, auch mit natürlichem Honig vermischt; 
Zucker und Melassen, karamellisiert: 

50 - chemisch reine Fructose 

90 - andere Zucker und Zuckersirupe mit einem Gehalt an Fructose, bezogen 
auf die Trockenmasse, von 50 GHT: 

ex 90 - - chemisch reine Maltose (ausgenommen für Futterzwecke) 

1803 Kakaomasse, auch entfettet 

1804 Kakaobutter, Kakaofett und Kakaoöl 

1805 Kakaopulver ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln 

1903 Tapiokasago und Sago aus anderen Stärken, in Form von Flocken, 
Graupen, Perlen, Krümeln und dergleichen 

2001 Gemüse, Früchte, Nüsse und andere genießbare Pflanzenteile, mit Essig 
oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht: 

90 - andere: 
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HS-Position Nr. Warenbeschreibung 

ex 90 - - Zuckermais (Zea mays var. saccharata); Palmherzen; Yamswurzel, 
Süßkartoffeln und ähnliche genießbare Pflanzenteile von Pflanzen der 
Position 0714 

2004 Anderes Gemüse, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder 
haltbar gemacht, gefroren, ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006: 

90 - anderes Gemüse und Mischungen von Gemüsen: 

ex 90 - - Zuckermais (Zea mays var. saccharata) 

2005 Anderes Gemüse, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder 
haltbar gemacht, nicht gefroren, ausgenommen Erzeugnisse der Position 
2006: 

80 - Zuckermais (Zea mays var. saccharata) 

2006 Gemüse, Früchte, Nüsse, Fruchtschalen und andere Pflanzenteile, mit 
Zucker haltbar gemacht (durchtränkt und abgetropft, glasiert oder 
kandiert): 

ex 00 - Zuckermais (Zea mays var. saccharata) 

2007 Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Fruchtmuse und Fruchtpasten, 
durch Kochen hergestellt, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen 
Süßmitteln 

2008 Früchte, Nüsse und andere genießbare Pflanzenteile, in anderer Weise 
zubereitet oder haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker, anderen 
Süßmitteln oder Alkohol, anderweit weder genannt noch inbegriffen: 

 - Schalenfrüchte, Erdnüsse und andere Samen, auch miteinander 
vermischt: 

11 - - Erdnüsse: 

ex 11 - - - Erdnüsse, geröstet 

 - andere, einschließlich Mischungen, ausgenommen solche der 
Unterposition 2008 19: 

91 - - Palmherzen 

99 - - andere: 

ex 99 - - - Mais, ausgenommen Zuckermais (Zea mays var. saccharata) 

2101 Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee, Tee oder Mate und 
Zubereitungen auf der Grundlage dieser Waren oder auf der Grundlage 
von Kaffee, Tee oder Mate; geröstete Zichorien und andere geröstete 
Kaffeemittel sowie Auszüge, Essenzen und Konzentrate hieraus: 

 - Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee und Zubereitungen auf 
der Grundlage dieser Auszüge, Essenzen und Konzentrate oder auf der 
Grundlage von Kaffee: 

11 - - Auszüge, Essenzen und Konzentrate 
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HS-Position Nr. Warenbeschreibung 

12 - - Zubereitungen auf der Grundlage dieser Auszüge, Essenzen und 
Konzentrate oder auf der Grundlage von Kaffee: 

ex 12  – – – kein Milchfett, Milcheiweiß, Zucker oder Stärke enthaltend, oder 
weniger als 1,5 GHT Milchfett, 2,5 GHT Milcheiweiß, 5 GHT Zucker oder 5 
GHT Stärke enthaltend 

20 - Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Tee oder Mate und 
Zubereitungen auf der Grundlage dieser Auszüge, Essenzen und 
Konzentrate oder auf der Grundlage von Tee oder Mate: 

ex 20 - - kein Milchfett, Milcheiweiß, Zucker oder Stärke enthaltend, oder 
weniger als 1,5 GHT Milchfett, 2,5 GHT Milcheiweiß, 5 GHT Zucker oder 5 
GHT Stärke enthaltend 

30 - geröstete Zichorien und andere geröstete Kaffeemittel sowie Auszüge, 
Essenzen und Konzentrate hieraus 

2102 2102 Hefen (lebend oder nicht lebend); andere Einzeller-Mikroorganismen, 
nicht lebend (ausgenommen Vaccine der Position 3002); zubereitete 
Backtriebmittel in Pulverform: 

ex 10 - lebende Hefen (ausgenommen Backhefen und ausgenommen für 
Futterzwecke) 

ex 20 - Hefen, nicht lebend; andere Einzeller-Mikroorganismen, nicht lebend 
(ausgenommen für Futterzwecke) 

30 - zubereitete Backtriebmittel in Pulverform 

2103 Zubereitungen zum Herstellen von Würzsoßen und zubereitete Würzsoßen; 
zusammengesetzte Würzmittel; Senfmehl, auch zubereitet, und Senf: 

10 - Sojasoße 

30 - Senfmehl, auch zubereitet, und Senf: 

ex 30 - - Senfmehl, auch zubereitet, ausgenommen für Futterzwecke; Senf 

90 - andere: 

ex 90 - - Mango-Chutney, flüssig 

2106 Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen: 

10 - Eiweißkonzentrate und texturierte Eiweißstoffe: 

ex 10 - - ausgenommen mit einem Gehalt von mehr als 1 GHT Milchfett, 1 GHT 
andere Fette oder mehr als 5 GHT Zucker 

2201 Wasser, einschließlich natürliches oder künstliches Mineralwasser und 
kohlensäurehaltiges Wasser, ohne Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln 
oder Aromastoffen; Eis und Schnee 
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HS-Position Nr. Warenbeschreibung 

2202 Wasser, einschließlich Mineralwasser und kohlensäurehaltiges Wasser, mit 
Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln oder Aromastoffen, und andere 
nicht alkoholhaltige Getränke, ausgenommen Frucht und Gemüsesäfte der 
Position 2009: 

10 - Wasser, einschließlich Mineralwasser und kohlensäurehaltiges Wasser, 
mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln oder Aromastoffen 

ex 90 - – ausgenommen Frucht- oder Gemüsesäfte, mit Wasser verdünnt oder 
kohlensäurehaltig 

2203 Bier aus Malz 

2205 Wermutwein und andere Weine aus frischen Weintrauben, mit Pflanzen 
oder anderen Stoffen aromatisiert 

2207 Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 80 % vol. oder mehr, unvergällt; 
Ethylalkohol und Branntwein mit beliebigem Alkoholgehalt, vergällt: 

2208 Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 % vol., 
unvergällt; Branntwein, Likör und andere alkoholhaltige Getränke: 

20 - Branntwein aus Wein oder Traubentrester 

30 - Whisky 

40 - Rum und Taffia 

50 - Gin und Genever 

60 - Wodka 

70 - Likör 

2209 Speiseessig 

Waren des Anhangs I 

Gewerbliche Waren (HS Kapitel 25 bis 97), für die keine Präferenzen vorgesehen 

sind 

HS-Position Nr. Warenbeschreibung 

2905 43 Mannitol 

2905 44 D-Glucitol (Sorbit)  

3501 Casein, Caseinate und andere Caseinderivate; Caseinleime: 

3501 10 Casein 

ex 3501 90 andere: 

 – ausgenommen Caseinleime 
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HS-Position Nr. Warenbeschreibung 

3502 Albumine (einschließlich Konzentrate aus zwei oder mehr 
Molkenproteinen, die mehr als 80 GHT Molkenproteine, bezogen auf die 
Trockenmasse, enthalten), Albuminate und andere Albuminderivate: 

 – Eieralbumin: 

3502 11 - - getrocknet 

3502 19 - - anderes 

3502 20 - Molkenproteine (Lactalbumin), einschließlich Konzentrate aus zwei oder 
mehr Molkenproteinen 

3505 Dextrine und andere modifizierte Stärken (zB Quellstärke oder veresterte 
Stärke); Leime auf der Grundlage von Stärken, Dextrinen oder anderen 
modifizierten Stärken: für Futterzwecke 

3809 Appretur- oder Endausrüstungsmittel, Beschleuniger zum Färben oder 
Fixieren von Farbstoffen und andere Erzeugnisse und Zubereitungen (zB 
zubereitete Schlichtemittel und Zubereitungen zum Beizen), von der in 
der Textilindustrie, Papierindustrie, Lederindustrie oder ähnlichen 
Industrien verwendeten Art, anderweit weder genannt noch inbegriffen: 

3809 10 – auf der Grundlage von Stärke oder Stärkederivaten, für Futterzwecke 

3823 Technische einbasische Fettsäuren; saure Öle aus der Raffination; 
technische Fettalkohole: 

 – technische einbasische Fettsäuren; saure Öle aus der Raffination: 

3823 11 – – Stearinsäure 

3823 12 – – Ölsäure 

3823 19 – – andere 

3823 70 – technische Fettalkohole 

3824 60 – Sorbit, ausgenommen Waren der Unterposition 2905 44 

5301 Flachs, roh oder bearbeitet, jedoch nicht versponnen; Werg und Abfälle 
von Flachs (einschließlich Garnabfälle und Reißspinnstoff) 

5302 Hanf (Cannabis sativa L.), roh oder bearbeitet, jedoch nicht versponnen; 
Werg und Abfälle von Hanf (einschließlich Garnabfälle und 
Reißspinnstoff)“ 

3.2.3. Liechtenstein 

Aufgrund des Zusatzabkommens zwischen der Europäischen EU, der Schweiz und dem 

Fürstentum Liechtenstein wird das Fürstentum Liechtenstein in das Abkommen über Handel 

mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen zwischen der Europäischen EU und der Schweiz 
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einbezogen. Im Präferenznachweis muss aber immer als Ursprungsland Schweiz 

aufscheinen. 

4. Warenkreis 

4.1. Industriell gewerbliche Waren 

Den Freihandelsabkommen der EU mit den EFTA-Ländern unterliegen die meisten Waren des 

industriell-gewerblichen Sektors, das sind die Waren der Kapitel 25 bis 97 des Zolltarifs. 

4.2. Landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte 

Den Freihandelsabkommen der EU mit den EFTA-Ländern unterliegen aber auch die 

landwirtschaftlichen Verarbeitungsprodukte, welche im Protokoll Nr. 2 des jeweiligen 

Abkommens, bei Island noch zusätzlich im Protokoll Nr. 6, angeführt sind. 

4.3. Waren im Bereich Landwirtschaft 

Hierbei handelt es sich um so genannte Briefwechsel im Bereich Landwirtschaft betreffend 

Waren im Bereich der Kapitel 1 bis 24 des Zolltarifs, hinsichtlich derer Begünstigungen 

bestehen. 

5. Ursprungserzeugnisse 

5.1. Grundsätzliches 

5.1.1. Arten des präferentiellen Ursprungs 

Man unterscheidet zwischen dem autonomen Ursprung durch vollständige Erzeugung oder 

ausreichende Be- oder Verarbeitung und dem Ursprung durch Kumulierung. Details dazu 

können der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 1.2. entnommen werden. 

5.1.2. Gebiet der EU 

Das Gebiet aller Mitgliedstaaten der EU wird für die Einhaltung der Ursprungsregeln wie das 

Gebiet eines einzigen Staates angesehen. Im Warenverkehr zwischen EU-Mitgliedstaaten 

werden Informationen über bereits innerhalb der EU geleistete Herstellungsvorgänge oder 

darüber, dass es sich bei der betreffenden Ware bereits um ein Ursprungserzeugnis im Sinne 

der jeweiligen Ursprungsregeln handelt, mittels sogenannter EU-interner 

Lieferantenerklärung (siehe UP-3000 Abschnitt 6.) weitergegeben. 
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5.1.3. Bestimmung des Ursprungslandes 

In den Präferenznachweisen über Waren, die im Rahmen des autonomen Ursprungs erzeugt 

worden sind, ist als Ursprungsland immer das Land anzugeben, in dem die betreffende Ware 

unter Einhaltung der vorgenannten Herstellungsvorgänge erzeugt wurde. 

Wird eine Ware unter Anwendung der Kumulierungsmöglichkeiten zu einem 

Ursprungserzeugnis, ist das Ursprungsland wie folgt zu bestimmen: 

 Wird eine Ware in einem Land der Präferenzzone nur mit Ursprungserzeugnissen 

(Vormaterialien) anderer Länder der Präferenzzone durch ausreichende Be- und 

Verarbeitung hergestellt, so gilt diese Ware als Ursprungserzeugnis des 

Herstellungslandes. 

 Erfolgt im Herstellungsland eine nicht ausreichende Be- und Verarbeitung nur mit 

Ursprungserzeugnissen (Vormaterialien) anderer Länder der Präferenzzone, so gilt die 

Ware nur dann als Ursprungserzeugnis des Herstellungslandes, wenn der im 

Herstellungsland erzielte Wertzuwachs größer ist als die Werte der Vormaterialien mit 

Ursprung in anderen Ländern der Präferenzzone. Ist der Wertzuwachs geringer, so gilt 

die Ware als Ursprungerzeugnis des Landes der Präferenzzone, auf das der höchste Wert 

der Vormaterialien entfällt. 

Wird im Ausfuhrland keine Be- oder Verarbeitung vorgenommen, so behalten die 

Vormaterialien oder Erzeugnisse ihre Ursprungseigenschaft bei. Handel und Verzollung (in 

den freien Verkehr bringen) haben keinen Einfluss auf das Ursprungsland. 

5.1.4. Waren unbestimmten Ursprungs 

Materialien, deren Ursprungscharakter nicht feststellbar ist und nicht nachgewiesen werden 

kann, gelten als "Waren unbestimmten Ursprungs" und sind bei der Ursprungsbeurteilung als 

Drittlandsmaterialien zu werten. 

5.2. Allgemeine Vorschriften 

Folgende Erzeugnisse gelten als Ursprungserzeugnisse einer Vertragspartei, wenn sie in eine 

andere Vertragspartei ausgeführt werden: 

a) Erzeugnisse, die in einer Vertragspartei vollständig gewonnen oder hergestellt worden 

sind; 

b) Erzeugnisse, die in der Vertragspartei unter Verwendung von Vormaterialien gewonnen 

oder hergestellt worden sind, die dort nicht vollständig gewonnen oder hergestellt 
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worden sind, vorausgesetzt, dass diese Vormaterialien in der Vertragspartei in 

ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden sind; 

c) Erzeugnisse mit EWR-Ursprung (siehe UP-4300) gelten als Erzeugnisse mit Ursprung in 

der EU, in Island, in Liechtenstein oder in Norwegen, wenn sie aus der EU, Island, 

Liechtenstein oder Norwegen in eine Vertragspartei, die nicht dem EWR angehört, 

ausgeführt werden, sofern zwischen der einführenden Vertragspartei und den EWR-

Ländern Freihandelsabkommen anwendbar sind. 

5.3. Ursprung durch Kumulierung 

5.3.1. Bilaterale und diagonale Kumulierung mit Ursprungswaren 

Eine Kumulierung ist nur mit Ursprungserzeugnissen möglich. Vormaterialien, die bereits 

Ursprungserzeugnisse eines Vertragsstaates bzw. eines Landes der Präferenzzone sind und 

als solche bereits mit Präferenznachweis eingeführt wurden, brauchen demnach - im 

Gegensatz zu Drittlandsmaterialien - nicht mehr ausreichend bearbeitet zu werden. 

Die bilaterale Kumulierung wird zwischen zwei Partnerländern angewandt und ist laut dem 

jeweiligen Abkommen zwischen den zwei Vertragsländern immer möglich. 

Die diagonale Kumulierung wird zwischen mehr als zwei Partnerländern angewandt und ist 

nur je nach Stand der Verlautbarung im Amtsblatt Serie C der EU möglich (siehe 

www.bmf.gv.at/Zoll/Für Unternehmen/Ursprung und Präferenzen/Pan-Euro-Med 

Abkommen). 

Nähere Erläuterungen und praktische Beispiele zum Thema Kumulierung können der 

Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 1.2.4. entnommen werden. 

5.3.2. Drittlandsmaterialien 

Die Anwendung der Kumulierung beeinträchtigt in keiner Weise die Verwendung von 

drittländischen Vormaterialien, sofern diese ausreichend be- oder verarbeitet werden. 

5.3.3. Andorra 

Erzeugnisse der HS Kapitel 25 bis 97 mit Ursprung in Andorra werden von den EFTA-Ländern 

als Ursprungserzeugnisse der EU anerkannt. 

5.3.4. San Marino 

Erzeugnisse mit Ursprung in der Republik San Marino werden von den EFTA-Ländern als 

Ursprungserzeugnisse der EU anerkannt. 

https://www.bmf.gv.at/zoll/fuer-unternehmen/ursprung-praeferenzen/informationen_up.html
https://www.bmf.gv.at/zoll/fuer-unternehmen/ursprung-praeferenzen/informationen_up.html
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5.4. Vollständig gewonnene oder hergestellte Erzeugnisse 

(vollständige Erzeugung) 

Eine Ware gilt als vollständig im Gebiet eines Staates der jeweiligen Präferenzzone erzeugt, 

wenn sämtliche zu ihrer Erzeugung verwendeten Vormaterialien, mag ihr Anteil an der Ware 

auch noch so geringfügig sein, zur Gänze aus diesem Staat stammen. Als vollständig erzeugt 

in diesem Sinne gelten ausschließlich: 

a) dort aus dem Boden oder dem Meeresgrund gewonnene mineralische Erzeugnisse; 

b) dort geerntete pflanzliche Erzeugnisse; 

c) dort geborene oder ausgeschlüpfte und dort aufgezogene lebende Tiere; 

d) Erzeugnisse von dort gehaltenen lebenden Tieren; 

e) dort erzielte Jagdbeute und Fischfänge; 

f) Erzeugnisse der Seefischerei und andere von eigenen Schiffen außerhalb der 

Küstenmeere der ausführenden Vertragspartei aus dem Meer gewonnene Erzeugnisse; 

g) Erzeugnisse, die an Bord eigener Fabrikschiffe ausschließlich aus den unter Buchstabe f) 

genannten Erzeugnissen hergestellt werden; 

h) dort gesammelte Altwaren, die nur zur Gewinnung von Rohstoffen verwendet werden 

können, einschließlich gebrauchter Reifen, die nur zur Runderneuerung oder als Abfall 

verwendet werden können; 

i) bei einer dort ausgeübten Produktionstätigkeit anfallende Abfälle; 

j) aus dem Meeresboden oder Meeresuntergrund außerhalb der eigenen Hoheitsgewässer 

gewonnene Erzeugnisse, sofern diese Vertragspartei zum Zweck der Nutzbarmachung 

Ausschließlichkeitsrechte über diesen Teil des Meeresbodens oder Meeresuntergrund 

ausübt; 

k) Waren, die dort ausschließlich aus unter den Buchstaben a) bis j) aufgeführten 

Erzeugnissen hergestellt werden. 

Die hohe See (außerhalb der Küstenmeere) hat keine Staatszugehörigkeit. Fisch, der 

außerhalb des Küstenmeeres eines Partnerlandes gefangen wird, gilt jedoch als vollständig 

gewonnen, wenn die „eigenen Schiffe” bzw. „eigenen Fabrikschiffe” folgende Kriterien 

erfüllen: 

a) die in der ausführenden Vertragspartei ins Schiffsregister eingetragen oder dort 

angemeldet sind, 
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b) die unter der Flagge der ausführenden Vertragspartei fahren, 

c) die mindestens zur Hälfte Eigentum von Staatsangehörigen der ausführenden 

Vertragspartei oder einer Gesellschaft sind, die ihren Hauptsitz in der ausführenden 

Vertragspartei hat, bei der der oder die Geschäftsführer, der Vorsitzende des Vorstands 

oder Aufsichtsrats und die Mehrheit der Mitglieder dieser Organe Staatsangehörige der 

ausführenden Vertragspartei sind und - im Fall von Personengesellschaften oder 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung - außerdem das Geschäftskapital mindestens 

zur Hälfte der ausführenden Vertragspartei oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften 

oder Staatsangehörigen dieser Vertragspartei gehört, 

d) deren Schiffsführung aus Staatsangehörigen der ausführenden Vertragspartei besteht, 

und 

e) deren Besatzung zu mindestens 75% aus Staatsangehörigen der ausführenden 

Vertragspartei besteht. 

5.5. In ausreichendem Maß be- oder verarbeitete Erzeugnisse 

(ausreichende Be- oder Verarbeitung) 

5.5.1. Grundsätzliches 

In den meisten Fällen wird der Ursprung einer Ware nicht durch vollständige Erzeugung 

erzielt, und es muss daher eine ausreichende Be- oder Verarbeitung aller bei der Herstellung 

einer Ware verwendeten drittländischen Vormaterialien erfolgen, um präferentiellen 

Ursprung zu erzielen. Als ausreichende Be- oder Verarbeitung gilt die Erfüllung der 

Herstellungsvoraussetzungen, die in der Ursprungsliste der konkret in Anspruch 

genommenen Präferenzmaßnahme vorgesehenen sind. 

Die Ursprungsliste ist eine Liste der erforderlichen ausreichenden Be- oder Verarbeitungen, 

die an Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft vorgenommen werden müssen, um den 

hergestellten Erzeugnissen die Ursprungseigenschaft zu verleihen. Bei der Auslegung der 

Ursprungsliste sind immer die Einleitenden Bemerkungen zur Ursprungsliste zu beachten. 

Die Ursprungsliste und die Einleitenden Bemerkungen sind Anhänge zum Ursprungsprotokoll 

und sind der jeweiligen Rechtsgrundlage (siehe Abschnitt 12.) zu entnehmen. 

Die zu erfüllende Ursprungsregel ist in der Ursprungsliste in Spalte 3 angeführt. Für manche 

Waren ist auch in der Spalte 4 eine Regel angeführt, wobei in diesen Fällen für den 

Hersteller eine Wahlmöglichkeit besteht. 
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5.5.2. Ausnahme (allgemeine Toleranz) 

Drittländische Vormaterialien bis zu einem Wert von max. 10% vom Ab-Werk-Preis der 

daraus hergestellten Fertigware brauchen die Ursprungsregel der Fertigware nicht zu 

erfüllen. Insgesamt muss aber mehr als eine Minimalbehandlung (siehe Abschnitt 5.6.) im 

Zuge der Herstellung der Fertigware erfolgen. 

Die in den Ursprungsregeln der Ursprungslisten selbst vorgesehenen Wertkriterien bilden die 

absolute Grenze, dh. es ist kein Addieren mit der Toleranzgrenze möglich. 

Waren der Kapitel 50 bis 63 des HS (Textilien/Bekleidung) sind von der 10%-Toleranzregel 

ausgenommen. 

Für Textilien und Bekleidung sind allerdings in der Ursprungsliste (Fußnoten) und den 

Einleitenden Bemerkungen (Anhänge zum Ursprungsprotokoll - siehe Abschnitt 12.2.) 

spezielle Toleranzen zu entnehmen. 

5.6. Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitung 

(Minimalbehandlung) 

Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen (auch als "Minimalbehandlungen" bezeichnet) 

von Drittlandsmaterialien können zwar allenfalls zur Erfüllung eines Herstellungsvorganges in 

der jeweiligen Ursprungsliste führen (zB Wechsel der vierstelligen Tarif-Position, Einhaltung 

eines bestimmten Wertkriteriums), sind jedoch niemals ausreichend im Sinne der 

Ursprungsregeln. 

5.6.1. Doppelfunktion 

Der Aspekt der Minimalbehandlung ist einerseits als Zusatzvoraussetzung zur Einhaltung der 

Herstellungsvoraussetzungen bei Verwendung drittländischer Vormaterialien zu beachten 

und dient andererseits der Bestimmung des Ursprungslandes, wenn nur Vormaterialien mit 

Ursprung verwendet werden. 

5.6.2. Definition 

Als nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen gelten nur die nachfolgend aufgezählten 

Vorgänge, und zwar wenn ausschließlich diese ("erschöpfende Aufzählung") durchgeführt 

werden: 

a) Behandlungen, die dazu bestimmt sind, die Erzeugnisse während des Transports oder der 

Lagerung in ihrem Zustand zu erhalten; 

b) Teilen oder Zusammenstellen von Packstücken; 
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c) Waschen, Reinigen, Entfernen von Staub, Oxid, Öl, Farbe oder anderen Beschichtungen; 

d) Bügeln von Textilien; 

e) einfaches Anstreichen oder Polieren; 

f) Schälen, teilweises oder vollständiges Bleichen, Polieren oder Glasieren von Getreide und 

Reis; 

g) Färben von Zucker oder Formen von Würfelzucker; 

h) Enthülsen, Entsteinen oder Schälen von Früchten, Nüssen und Gemüse; 

i) Schärfen, einfaches Schleifen oder einfaches Zerteilen; 

j) Sieben, Aussondern, Einordnen, Sortieren (einschließlich des Zusammenstellens von 

Sortimenten); 

k) einfaches Abfüllen in Flaschen, Dosen, Fläschchen, Säcke, Etuis oder Schachteln, 

Befestigen auf Karten oder Brettchen sowie alle anderen einfachen 

Verpackungsvorgänge; 

l) Anbringen oder Aufdrucken von Marken, Etiketten, Logos oder anderen gleichartigen 

Unterscheidungszeichen auf den Erzeugnissen selbst oder auf ihren Verpackungen; 

m) einfaches Mischen von Erzeugnissen, auch verschiedener Arten; 

n) einfaches Zusammenfügen von Teilen eines Erzeugnisses zu einem vollständigen 

Erzeugnis oder Zerlegen von Erzeugnissen in Einzelteile; 

o) Zusammentreffen von zwei oder mehr der unter den Buchstaben a) bis n) genannten 

Behandlungen; 

p) Schlachten von Tieren. 

Bei der Beurteilung, ob eine Minimalbehandlung vorliegt, sind alle in der ausführenden 

Vertragspartei an diesem Erzeugnis vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen in Betracht zu 

ziehen. Erfolgen die vorstehend genannten Vorgänge im Zusammenhang mit anderen 

Arbeiten an der Ware, ist der so getätigte Herstellungsvorgang in seiner Gesamtheit zu 

beurteilen. Als Beurteilungshilfe kann herangezogen werden, dass mehr als eine 

Minimalbehandlung vorliegt, wenn Vormaterialien mitverwendet werden, die bereits 

Ursprungserzeugnisse des Herstellungslandes und für die übliche Funktion der Fertigware 

selbst relevant sind. 
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5.7. Maßgebende Einheit und Umschließungen 

5.7.1. Maßgebende Einheit 

Die maßgebende Einheit, die jeweils die vorgesehene Ursprungsregel erfüllen muss, ist jene 

Einheit, die auch als Grundlage für die Tarifierung herangezogen wird. Betreffend 

Warenzusammenstellungen siehe Abschnitt 5.9. 

Beispiel: 

Ein Metallluster mit beigepackten Gläsern ist ein einheitlicher Beleuchtungskörper, eine 
Maschine mit getrennt verpackter elektronischer Steuerung ist eine einheitliche 
Maschine und ebenso bildet ein Segelboot mit beigelegtem Segel eine tarifarische 
Einheit. In diesen Fällen müssen alle Komponenten bei der Beurteilung des Ursprungs 
der gesamten Ware mitberücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass für die maßgebende 
Einheit entweder Ursprung in ihrer Gesamtheit vorliegt oder nicht. 

5.7.2. Umschließungen 

Umschließungen, die gemäß der Allgemeinen Vorschrift 5 für die Auslegung der 

Kombinierten Nomenklatur wie die darin befindlichen Waren einzureihen sind und die in 

ihnen verpackten Waren werden als eine Einheit angesehen. Der Ursprung von Waren in 

Umschließungen ist nach folgenden Gesichtspunkten zu beurteilen: 

1. Umschließungen, die beim Klein- oder Einzelverkauf in der Regel mit in die Hand des 

letzten Käufers (Verbrauchers) übergehen, sind als Bestandteil der in ihnen verpackten 

Ware anzusehen und müssen wie jedes andere verwendete Vormaterial bei der 

Beurteilung des Ursprungs der Ware mitberücksichtigt werden; 

2. andere Umschließungen - das sind insbesondere solche, die zum Schutz der Ware 

während des Transportes oder der Lagerung dienen - teilen hinsichtlich des Ursprunges 

grundsätzlich das Schicksal der in ihnen enthaltenen Waren; sie sind - unbeschadet ihres 

tatsächlichen Ursprungs - so zu behandeln, als ob sie das Ursprungskriterium erfüllen, 

das auf die in ihnen enthaltenen Waren zutrifft; 

3. Soweit Umschließungen gemäß der Allgemeinen Vorschrift 5b für die Auslegung der 

Kombinierten Nomenklatur nicht wie die darin befindlichen Waren einzureihen sind, 

müssen Ware und Umschließung getrennt behandelt werden und das jeweils 

vorgesehene Ursprungskriterium erfüllen. 

5.8. Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge 

Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge, die mit Geräten, Maschinen, Apparaten oder 

Fahrzeugen versandt werden, werden mit diesen zusammen als Einheit angesehen, wenn sie 
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Bestandteil der Normalausrüstung und in deren Preis enthalten sind oder nicht gesondert in 

Rechnung gestellt werden. 

5.9. Warenzusammenstellungen 

Die Ursprungsregel für Warenzusammenstellungen gilt nur für die 

Warenzusammenstellungen im Sinne der Allgemeinen Vorschrift 3 zum Harmonisierten 

System. 

Gemäß dieser Regel müssen alle Bestandteile einer Warenzusammenstellung, mit Ausnahme 

derjenigen, deren Wert 15 vH des Gesamtwerts dieser Warenzusammenstellung nicht 

übersteigt, den Ursprungsregeln für die Position entsprechen, der sie zugewiesen worden 

wären, wenn sie einzeln, also nicht als Bestandteile einer Warenzusammenstellung gestellt 

worden wären, ungeachtet der Position, der die Warenzusammenstellung in ihrer Gesamtheit 

gemäß der genannten Allgemeinen Vorschrift zugewiesen wird. 

Diese Regel gilt auch dann, wenn die Toleranzschwelle von 15 vH für denjenigen Bestandteil 

in Anspruch genommen wird, der gemäß der genannten Allgemeinen Vorschrift für die 

Einreihung der Warenzusammenstellung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. 

5.10. Neutrale Elemente 

Bei der Feststellung, ob ein Erzeugnis ein Ursprungserzeugnis ist, braucht der Ursprung 

folgender gegebenenfalls bei seiner Herstellung verwendeter Erzeugnisse nicht berücksichtigt 

zu werden: 

a) Energie und Brennstoffe, 

b) Anlagen und Ausrüstung, 

c) Maschinen und Werkzeuge, 

d) Waren, die weder in die endgültige Zusammensetzung des Erzeugnisses eingehen noch 

darin eingehen sollen. 

6. Territoriale Auflagen 

6.1. Territorialitätsprinzip (Grundsatz) und territoriale Toleranz 

(1) Grundsätzlich müssen sämtliche Bedingungen für den Erwerb der Ursprungseigenschaft 

ohne Unterbrechung in der ausführenden Vertragspartei erfüllt werden. 

(2) Ursprungswaren, die aus einer Vertragspartei in ein Drittland ausgeführt und 

anschließend wieder eingeführt werden, gelten grundsätzlich als Erzeugnisse ohne 

Ursprungseigenschaft, es sei denn, den Zollbehörden kann glaubhaft dargelegt werden, dass 
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a) die wieder eingeführten Waren dieselben wie die ausgeführten Waren sind und 

b) diese Waren während ihres Verbleibs in dem betreffenden Land oder während des 

Transports keine Behandlung erfahren haben, die über das zur Erhaltung eines guten 

Zustands erforderliche Maß hinausgeht. 

(3) Der Erwerb der Ursprungseigenschaft wird durch eine Be- oder Verarbeitung, die 

außerhalb der ausführenden Vertragspartei in einem Drittland vorgenommen wird, nicht 

berührt, sofern 

a) die genannten Vormaterialien vollständig in der ausführenden Vertragspartei gewonnen 

oder hergestellt oder vor ihrer Ausfuhr einer Be- oder Verarbeitung unterzogen worden 

sind, die über eine Minimalbehandlung hinausgeht, und 

b) den Zollbehörden glaubhaft dargelegt werden kann, 

i) dass die wieder eingeführten Waren durch Be- oder Verarbeitung der ausgeführten 

Vormaterialien gewonnen oder hergestellt worden sind und 

ii) dass der bei Anwendung der Bestimmungen dieses Artikels außerhalb der 

ausführenden Vertragspartei insgesamt erzielte Wertzuwachs (im Drittland neu 

hinzugefügte drittländische Vormaterialien + Lohn- und Transportkosten + gezahltes 

Entgelt) 10 vH des Ab-Werk-Preises des Enderzeugnisses, für das die 

Ursprungseigenschaft beansprucht wird, nicht überschreitet. 

(4) Für die Zwecke des vorgenannten Absatzes 3 finden die grundsätzlichen Bedingungen für 

den Erwerb der Ursprungseigenschaft auf die Be- oder Verarbeitung außerhalb der 

ausführenden Vertragspartei keine Anwendung. Findet jedoch nach der Ursprungsliste für die 

Bestimmung der Ursprungseigenschaft des Enderzeugnisses eine Regel Anwendung, die 

einen höchsten zulässigen Wert für alle verwendeten Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft vorsieht, so dürfen der Gesamtwert der im Gebiet der ausführenden 

Vertragspartei verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft und der nach diesem 

Artikel außerhalb dieser Vertragspartei insgesamt erzielte Wertzuwachs 

zusammengenommen den angegebenen Vomhundertsatz nicht überschreiten. Dies bedeutet, 

wenn die Ursprungsregel der Fertigware zB ein 40%-Kriterium vorsieht, dann dürfen bei 

voller Ausnutzung der 10% territorialen Toleranz für die im Vertragsstaat durchgeführten 

Herstellungsvorgänge nur mehr Drittlandsmaterialien bis zu einem Wert von max. 30% des 

Ab-Werk-Preises der Fertigware verwendet werden. 

(5) Für die Zwecke der Anwendung der Bestimmungen der vorgenannten Absätze 3 und 4 

bedeutet der Begriff "insgesamt erzielter Wertzuwachs" alle außerhalb der ausführenden 
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Vertragspartei entstandenen Kosten einschließlich des Wertes der dort verwendeten 

Vormaterialien. 

(6) Die Bestimmungen der vorgenannten Absätze 3 und 4 gelten nicht für Erzeugnisse, die 

die Bedingungen der Ursprungsliste nicht erfüllen und nur durch Anwendung der allgemeinen 

Toleranz (siehe UP-3000 Abschnitt 1.2.3.) als in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet 

angesehen werden können. 

(7) Die Bestimmungen der vorgenannten Absätze 3 und 4 gelten nicht für Erzeugnisse der 

Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems. 

(8) Die Be- oder Verarbeitung außerhalb der ausführenden Vertragspartei wird im Rahmen 

des Zollverfahrens der passiven Veredelung vorgenommen. 

6.2. Unmittelbare Beförderung 

Die Präferenzbehandlung für Ursprungserzeugnisse gilt nur, wenn sie unmittelbar zwischen 

den Vertragsparteien oder im Durchgangsverkehr durch die Gebiete, mit denen die 

Kumulierung zulässig ist, befördert werden. 

Jedoch können Erzeugnisse, die eine einzige Sendung bilden, durch andere Gebiete 

befördert werden, gegebenenfalls auch mit einer Umladung oder vorübergehenden 

Einlagerung in diesen Gebieten, sofern sie unter der zollamtlichen Überwachung der 

Zollbehörden des Durchfuhr- oder Einlagerungslandes bleiben und dort nur ent- und wieder 

verladen werden oder eine auf die Erhaltung eines guten Zustands gerichtete Behandlung 

erfahren. Eine Aufteilung von Sendungen in Teilmengen ist jedoch unzulässig. 

Für die Erfüllung der vorgenannten Bedingungen muss die Sendung schon im Ausfuhrstaat 

für einen Abnehmer im Bestimmungsstaat aufgegeben worden sein. In Zweifelsfällen ist dies 

durch ein durchgehendes Frachtpapier nachzuweisen. Andernfalls ist eine von der 

Zollbehörde des Durchfuhrlandes erteilte Bestätigung (wird im Sprachgebrauch als "Nicht-

Manipulationsbestätigung" bezeichnet) über die Einhaltung der oben genannten 

Voraussetzungen vorzulegen oder der Nachweis durch sonstige geeignete Unterlagen zu 

erbringen. 

Ursprungserzeugnisse (zB Mineralölerzeugnisse) können in Rohrleitungen durch andere 

Gebiete als die der ausführenden oder einführenden Vertragsparteien befördert werden. 

6.3. Ausstellungen 

Eine Ausnahme von der Regel der direkten Beförderung besteht für Ursprungserzeugnisse, 

die zu einer Ausstellung oder Messe in ein Drittland versandt worden sind und anschließend 



UP-4200 GZ BMF-010310/0162-IV/7/2013 idF GZ BMF-010310/0277-IV/7/2014 vom 29. Oktober 2014 

 

© Bundesministerium für Finanzen 10 - 23 

wieder in die jeweilige Präferenzzone eingeführt werden. Auf diese Waren sind bei der 

Einfuhr die Präferenzzölle anzuwenden, wenn dem Zollamt nachgewiesen wird, dass 

 ein Exporteur diese Waren aus einem Staat der jeweiligen Präferenzzone zu einer 

Ausstellung in einem Drittland versandt und dort ausgestellt hat; 

 dieser Exporteur die Waren einem Empfänger in der jeweiligen Präferenzzone verkauft 

oder überlassen hat; 

 die Waren während der Ausstellung oder unmittelbar danach in demselben Zustand in 

diese Präferenzzone zurückgebracht werden, in dem sie zur Ausstellung ausgeführt 

worden sind; 

 die Waren von dem Zeitpunkt an, zu dem sie zur Ausstellung ausgeführt wurden, nicht zu 

anderen Zwecken als zur Vorführung auf dieser Ausstellung verwendet worden sind. 

Diese Ausnahmeregelung gilt für alle Ausstellungen, Messen und ähnliche öffentliche 

Veranstaltungen kommerzieller, industrieller, landwirtschaftlicher oder handwerklicher Art, 

bei denen die Waren unter Zollüberwachung bleiben. Ausgenommen von dieser Regelung 

sind Ausstellungen privater Natur, die in Läden oder Geschäftsräumen zum Verkauf 

ausländischer Waren veranstaltet werden. 

Für solche Waren ist dem Zollamt ein nach den jeweiligen Ursprungsregeln vorgesehener 

Präferenznachweis unter den üblichen Bedingungen vorzulegen, in der die Bezeichnung und 

die Anschrift der Messe oder Ausstellung angegeben sein müssen. Die Vorlage dieses 

Präferenznachweises ist - sofern sonst keine Bedenken bestehen - auch als ausreichender 

Beweis für die Einhaltung der oben geforderten Bedingungen anzusehen. Falls erforderlich 

kann ein zusätzlicher schriftlicher Nachweis über die Unverändertheit der Waren und die 

Umstände, unter denen sie ausgestellt worden sind, verlangt werden. 

7. Verbot der Zollrückvergütung und der Zollbefreiung 

7.1. Grundsätzliches 

(1) Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die in der Präferenzzone bei der Herstellung 

von Ursprungserzeugnissen verwendet worden sind und für die ein Präferenznachweis 

ausgestellt oder ausgefertigt wird, dürfen in der EU oder in einem EFTA-Staat nicht 

Gegenstand einer wie auch immer gearteten Zollrückvergütung oder Zollbefreiung sein. 

(2) Erzeugnisse des Kapitels 3 und der Positionen 1604 und 1605 des Harmonisierten 

Systems, die Ursprungserzeugnisse der EU im Sinne des EWR-Abkommens sind und für die 
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ein Präferenznachweis ausgestellt oder ausgefertigt wird, dürfen in der EU nicht Gegenstand 

einer wie auch immer gearteten Zollrückvergütung oder Zollbefreiung sein. 

(3) Das Verbot der Zollrückvergütung und der Zollbefreiung betrifft in der EU oder in den 

EFTA-Ländern geltende Regelungen, nach denen Zölle auf bei der Herstellung von 

Ursprungserzeugnissen verwendete Vormaterialien und auf unter Absatz 2 fallende 

Erzeugnisse oder Abgaben gleicher Wirkung vollständig oder teilweise erstattet, erlassen 

oder nicht erhoben werden, sofern die Erstattung, der Erlass oder die Nichterhebung 

ausdrücklich oder faktisch gewährt wird, wenn die aus den betreffenden Vormaterialien 

hergestellten Erzeugnisse ausgeführt werden, nicht dagegen, wenn diese Erzeugnisse in der 

EU oder in einem EFTA-Staat in den zollrechtlich freien Verkehr übergehen. 

(4) Der Ausführer von Erzeugnissen mit Präferenznachweis hat auf Verlangen der 

Zollbehörden jederzeit alle zweckdienlichen Unterlagen vorzulegen, um nachzuweisen, dass 

für die bei der Herstellung dieser Erzeugnisse verwendeten Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft keine Zollrückvergütung gewährt worden ist und sämtliche für solche 

Vormaterialien geltenden Zölle und Abgaben gleicher Wirkung tatsächlich entrichtet worden 

sind. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Verpackungen, für Zubehör, Ersatzteile und 

Werkzeuge sowie für Warenzusammenstellungen, wenn es sich dabei um Erzeugnisse ohne 

Ursprungseigenschaft handelt. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nur für Vormaterialien, die unter das jeweilige Abkommen 

fallen. Ferner stehen sie der Anwendung eines Ausfuhrerstattungssystems für 

landwirtschaftliche Erzeugnisse nicht entgegen, das nach Maßgabe des Abkommens bei der 

Ausfuhr gilt. 

7.2. Betroffene Abgaben 

Neben allen Arten von Zöllen fallen beispielsweise auch Antidumpingabgaben unter das 

Verbot der Zollrückvergütung. Der Zollkodex kennt folgende Einrichtungen, die ausdrücklich 

oder in ihrer Wirkung eine Zollrückvergütung ermöglichen: 

a) aktive Veredelung (Nichterhebungsverfahren und Verfahren der Zollrückvergütung – 

siehe ZK-1140); 

b) Umwandlung (siehe ZK-1300); 

c) Freizone/Freilager oder Zolllager (siehe ZK-0980). 

Äußere Umschließungen, auch wenn sie im Rahmen einer der vorgenannten Einrichtungen 

verwendet worden sind, unterliegen nicht dem Verbot der Zollrückvergütung. 
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7.3. Wahlmöglichkeit 

Dem Exporteur eines Ursprungserzeugnisses steht es frei, eine solche Zollrückvergütung in 

Anspruch zu nehmen und dafür keinen Präferenznachweis auszustellen, dh. auf die 

Präferenzzölle für das Ursprungserzeugnis im Bestimmungsland zu verzichten. Entscheidet er 

sich aber für die Ausstellung eines Präferenznachweises, so unterwirft er sich dem Verbot der 

Zollrückvergütung. 

7.4. Angaben über Zollrückvergütungen 

Der Ausführer hat im Antragsformular zur Ausstellung einer Warenverkehrsbescheinigung 

EUR.1 oder EUR-MED anzugeben, ob eine Zollrückvergütung in Anspruch genommen wurde 

bzw. wird oder nicht. 

7.5. Zollrückvergütung im Falle von Irrtümern 

Wird ein Präferenznachweis irrtümlicherweise ausgestellt oder ausgefertigt, so kann eine 

Zollrückvergütung oder eine Zollbefreiung nur dann gewährt werden, wenn die folgenden 

drei Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Der irrtümlicherweise ausgestellte oder ausgefertigte Präferenznachweis muss an die 

Behörden des Ausfuhrlands zurückgeschickt werden; anderenfalls müssen die Behörden 

des Einfuhrlands in einer schriftlichen Erklärung bestätigen, dass keine 

Präferenzbehandlung eingeräumt wurde beziehungsweise wird.  

b) Für die bei der Herstellung des Erzeugnisses verwendeten Vormaterialien hätte gemäß 

den geltenden Vorschriften eine Zollrückvergütung oder eine Zollbefreiung gewährt 

werden können, wenn kein Präferenznachweis zur Beantragung der Präferenzbehandlung 

vorgelegt worden wäre.  

c) Die Frist für die Rückvergütung wird eingehalten, und die in den internen 

Rechtsvorschriften des betreffenden Landes niedergelegten Voraussetzungen für die 

Rückvergütung sind erfüllt. 

8. Nachweis der Ursprungseigenschaft 

8.1. Grundsätzliches 

In den Abkommen mit den EFTA-Ländern sind folgende Präferenznachweise vorgesehen: 

1. die von einem Zollamt bestätigte Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder 

Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED; 
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2. die Erklärung auf der Rechnung oder Erklärung auf der Rechnung EUR-MED, die 

innerhalb der Wertgrenze von 6.000 Euro, von jedem Ausführer oder unabhängig vom 

Wert der Sendung von einem "ermächtigten Ausführer", auf einer Rechnung, einem 

Lieferschein oder einem anderen Handelspapier (in dem die Erzeugnisse so genau 

bezeichnet sind, dass die Feststellung der Nämlichkeit möglich ist) ausgestellt werden 

kann. 

8.2. Verfahren zur Ausstellung von 

Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder 

Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED 

(1) Die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED wird von den Zollbehörden des 

Ausfuhrlandes auf schriftlichen Antrag ausgestellt, der vom Ausführer oder unter der 

Verantwortung des Ausführers von seinem bevollmächtigten Vertreter gestellt worden ist. 

(2) Der Ausführer oder sein bevollmächtigter Vertreter füllt zu diesem Zweck die Formulare 

für die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED und den Antrag (siehe UP-3000 

Abschnitt 2.) aus. Die Formblätter sind in einer der Sprachen auszufüllen, in denen das 

Abkommen abgefasst ist. Werden die Formblätter handschriftlich ausgefüllt, so muss dies mit 

Tinte in Druckschrift erfolgen. Die Warenbezeichnung ist in dem dafür vorgesehenen Feld 

ohne Zeilenzwischenraum einzutragen. Ist das Feld nicht vollständig ausgefüllt, so ist unter 

der letzten Zeile der Warenbezeichnung ein waagerechter Strich zu ziehen und der nicht 

ausgefüllte Teil des Feldes durchzustreichen. 

(3) Der Ausführer, der die Ausstellung der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-

MED beantragt, hat auf Verlangen der Zollbehörden des Ausfuhrlandes, in dem die 

Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED ausgestellt wird, jederzeit alle 

zweckdienlichen Unterlagen zum Nachweis der Ursprungseigenschaft der betreffenden 

Erzeugnisse sowie der Erfüllung der übrigen Voraussetzungen dieses Protokolls vorzulegen. 

(4) Unbeschadet des Absatzes 5. wird von den Zollbehörden eines Mitgliedstaats der EU oder 

eines EFTA-Landes eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ausgestellt, 

 wenn die betreffenden Erzeugnisse ohne Anwendung der Kumulierung mit Vormaterialien 

mit Ursprung Färöer oder einem MED-Land als Ursprungserzeugnisse der EU, eines 

EFTA-Landes oder der Türkei angesehen werden können und die übrigen 

Voraussetzungen des Ursprungsprotokolls erfüllt sind; 

 wenn die betreffenden Erzeugnisse ohne Anwendung der Kumulierung mit Vormaterialien 

mit Ursprung in EU, einem EFTA-Land, Färöer, Türkei oder einem MED-Land als 
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Ursprungserzeugnisse Färöer oder eines MED-Landes angesehen werden können und die 

übrigen Voraussetzungen des Ursprungsprotokolls erfüllt sind, sofern im Ursprungsland 

eine Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED oder eine Erklärung auf der Rechnung EUR-

MED ausgestellt bzw. ausgefertigt worden ist. 

(5) Eine Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED wird von den Zollbehörden eines 

Mitgliedstaats der EU oder eines EFTA-Landes ausgestellt, wenn die betreffenden 

Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse der EU, eines EFTA-Landes, der Türkei, Färöer oder 

eines MED-Landes, angesehen werden können, die Voraussetzungen des 

Ursprungsprotokolls erfüllt sind und 

 die Kumulierung mit Vormaterialien mit Ursprung in Färöer oder MED-Länder angewandt 

wurde, oder 

 die Erzeugnisse als Vormaterialien im Rahmen der Kumulierung bei der Herstellung von 

Erzeugnissen für die Ausfuhr nach Färöer oder in die MED-Länder verwendet werden 

können, oder 

 die Erzeugnisse aus dem Bestimmungsland nach Färöer oder in die MED-Länder wieder 

ausgeführt werden können. 

(6) In Feld 7 der Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED ist einer der folgenden Vermerke in 

englischer Sprache einzutragen:  

 wenn die Ursprungseigenschaft durch Anwendung der Kumulierung mit Vormaterialien 

mit Ursprung in EU, EFTA-Länder, Färöer, Türkei oder MED-Länder (in einem oder 

mehreren aller vorgenannten genannten Länder) erworben wurde: 

‚CUMULATION APPLIED WITH …‘ (name of the country/countries); 

 wenn die Ursprungseigenschaft ohne Anwendung der Kumulierung mit Vormaterialien mit 

Ursprung EU, EFTA-Länder, Färöer, Türkei oder MED-Länder erworben wurde: 

‚NO CUMULATION APPLIED‘. 

(7) Die Zollbehörden, die die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED ausstellen, 

treffen die erforderlichen Maßnahmen, um die Ursprungseigenschaft der Erzeugnisse und die 

Erfüllung der übrigen Voraussetzungen dieses Protokolls zu überprüfen. Sie sind befugt, zu 

diesem Zweck die Vorlage von Beweismitteln zu verlangen und jede Art von Überprüfung der 

Buchführung des Ausführers oder sonstige von ihnen für zweckdienlich erachtete Kontrolle 

durchzuführen. 

Sie achten auch darauf, dass die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED 

ordnungsgemäß ausgefüllt sind. Sie prüfen insbesondere, ob das Feld mit der 
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Warenbezeichnung so ausgefüllt ist, dass jede Möglichkeit eines missbräuchlichen Zusatzes 

ausgeschlossen ist. 

(8) In Feld 11 der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED ist das Datum der 

Ausstellung anzugeben. 

(9) Die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED wird von den Zollbehörden 

ausgestellt und zur Verfügung des Ausführers gehalten, sobald die Ausfuhr tatsächlich erfolgt 

oder gewährleistet ist (siehe auch UP-3000 Abschnitt 2.). 

8.3. Nachträgliche Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder 

Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED 

Eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED kann ausnahmsweise nach der 

Ausfuhr der Erzeugnisse, auf die sie sich bezieht, ausgestellt werden, 

a) wenn sie infolge eines Irrtums, eines unverschuldeten Versehens oder besonderer 

Umstände bei der Ausfuhr nicht ausgestellt worden ist, oder 

b) wenn den Zollbehörden glaubhaft dargelegt wird, dass eine Warenverkehrsbescheinigung 

EUR.1 oder EUR-MED ausgestellt, aber bei der Einfuhr aus formalen Gründen nicht 

angenommen worden ist. 

Hinsichtlich der praktischen Vorgangsweise siehe UP-3000 Abschnitt 2.9.1. 

8.4. Ausstellung eines Duplikates der 

Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder 

Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED 

Bei Diebstahl, Verlust oder Vernichtung einer Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-

MED kann der Ausführer bei den Zollbehörden, die die Bescheinigung ausgestellt haben, ein 

Duplikat beantragen, das anhand der in ihrem Besitz befindlichen Ausfuhrpapiere 

ausgefertigt wird. Hinsichtlich der praktischen Vorgangsweise siehe UP-3000 Abschnitt 2.9.2. 

8.5. Ausstellung von Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder 

Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED auf Grundlage eines 

vorher ausgestellten Präferenznachweises (Ersatzzeugnis) 

8.5.1. Grundsätzliches 

Werden Ursprungserzeugnisse in der EU oder in einem EFTA-Land der Überwachung einer 

Zollstelle unterstellt, so kann der ursprüngliche Präferenznachweis im Hinblick auf den 
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Versand sämtlicher oder eines Teils dieser Erzeugnisse zu anderen Zollstellen in der EU oder 

einem EFTA-Land durch eine oder mehrere Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 oder EUR-

MED ersetzt werden, und zwar auch dann, wenn Teile der Sendung unterschiedlichen 

Zollverfahren unterzogen werden. Diese Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 oder EUR-

MED werden von der Zollstelle ausgestellt, unter deren Überwachung sich die Erzeugnisse 

befinden. 

8.5.2. Abfertigungen immer bei derselben Zollstelle 

Erläuterungen und die praktische Vorgangsweise können der Arbeitsrichtlinie UP-3000 

Abschnitt 3.6. entnommen werden. 

8.5.3. Abfertigung bei unterschiedlichen Zollstellen – Angaben im 

Ersatzpräferenznachweis 

Erläuterungen und die praktische Vorgangsweise können der Arbeitsrichtlinie UP-3000 

Abschnitt 3.6. entnommen werden. 

8.6. Buchmäßige Trennung 

Die buchmäßige Trennung ist mit allen EFTA-Ländern vorgesehen. Details können der 

Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 1. entnommen werden. 

8.7. Voraussetzungen für die Ausfertigung der Erklärung auf der 

Rechnung oder der Erklärung auf der Rechnung EUR-MED 

(1) Die Erklärung auf der Rechnung oder Erklärung auf der Rechnung EUR-MED (Wortlaut 

der Erklärungen siehe UP-3000 Abschnitt 2.4.1.) kann ausgefertigt werden 

a) von einem ermächtigten Ausführer (siehe Abschnitt 8.8.) 

oder 

b) von jedem Ausführer für Sendungen von einem oder mehreren Packstücken, die 

Ursprungserzeugnisse enthalten, deren Wert 6.000 Euro je Sendung nicht überschreitet. 

(2) Unbeschadet des Abschnittes 3. kann eine Erklärung auf der Rechnung ausgefertigt 

werden, 

 wenn die betreffenden Erzeugnisse ohne Anwendung der Kumulierung mit Vormaterialien 

mit Ursprung Färöer oder einem MED-Land als Ursprungserzeugnisse der EU, eines 

EFTA-Landes oder der Türkei angesehen werden können und die übrigen 

Voraussetzungen des Ursprungsprotokolls erfüllt sind; 
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 wenn die betreffenden Erzeugnisse ohne Anwendung der Kumulierung mit Vormaterialien 

mit Ursprung in EU, einem EFTA-Land, Färöer, Türkei oder einem MED-Land als 

Ursprungserzeugnisse Färöer oder eines MED-Landes angesehen werden können und die 

übrigen Voraussetzungen des Ursprungsprotokolls erfüllt sind, sofern im Ursprungsland 

eine Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED oder eine Erklärung auf der Rechnung EUR-

MED ausgestellt bzw. ausgefertigt worden ist. 

(3) Eine Erklärung auf der Rechnung EUR-MED kann ausgefertigt werden, wenn die 

betreffenden Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse der EU, eines EFTA-Landes, der Türkei, 

Färöer oder eines MED-Landes, angesehen werden können, die Voraussetzungen des 

Ursprungsprotokolls erfüllt sind und 

 die Kumulierung mit Vormaterialien mit Ursprung in Färöer oder MED-Länder angewandt 

wurde, oder 

 die Erzeugnisse als Vormaterialien im Rahmen der Kumulierung bei der Herstellung von 

Erzeugnissen für die Ausfuhr nach Färöer oder in die MED-Länder verwendet werden 

können, oder 

 die Erzeugnisse aus dem Bestimmungsland nach Färöer oder in die MED-Länder wieder 

ausgeführt werden können. 

(4) Die Erklärung auf der Rechnung EUR-MED ist mit einem der folgenden Vermerke in 

englischer Sprache zu versehen: 

 wenn die Ursprungseigenschaft durch Anwendung der Kumulierung mit Vormaterialien 

mit Ursprung in EU, EFTA-Länder, Färöer, Türkei oder MED-Länder (in einem oder 

mehreren aller vorgenannten genannten Länder) erworben wurde: 

‚CUMULATION APPLIED WITH …‘ (name of the country/countries); 

 wenn die Ursprungseigenschaft ohne Anwendung der Kumulierung mit Vormaterialien mit 

Ursprung EU, EFTA-Länder, Färöer, Türkei oder MED-Länder erworben wurde: 

‚NO CUMULATION APPLIED‘. 

(5) Der Ausführer, der eine Erklärung auf der Rechnung oder eine Erklärung auf der 

Rechnung EUR-MED ausfertigt, hat auf Verlangen der Zollbehörden des Ausfuhrlandes 

jederzeit alle zweckdienlichen Unterlagen zum Nachweis der Ursprungseigenschaft der 

betreffenden Erzeugnisse sowie der Erfüllung der übrigen Voraussetzungen dieses 

Ursprungsprotokolls vorzulegen. 

(6) Die Erklärung auf der Rechnung oder die Erklärung auf der Rechnung EUR-MED ist vom 

Ausführer maschinenschriftlich oder mechanografisch auf der Rechnung, dem Lieferschein 
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oder einem anderen Handelspapier mit dem Wortlaut (siehe UP-3000 Abschnitt 2.4.) und in 

einer der Sprachfassungen des Abkommens nach Maßgabe der nationalen Rechtsvorschriften 

des Ausfuhrlandes auszufertigen. Wird die Erklärung handschriftlich erstellt, so muss dies mit 

Tinte in Druckschrift erfolgen. 

(7) Die Erklärungen auf der Rechnung und die Erklärungen auf der Rechnung EUR-MED sind 

vom Ausführer eigenhändig zu unterzeichnen. Ein ermächtigter Ausführer im Sinne des 

nachfolgenden Abschnitts 8.8. braucht jedoch solche Erklärungen nicht zu unterzeichnen, 

wenn er sich gegenüber den Zollbehörden des Ausfuhrlandes schriftlich verpflichtet, die volle 

Verantwortung für jede Erklärung auf der Rechnung zu übernehmen, die ihn so identifiziert, 

als ob er sie eigenhändig unterzeichnet hätte. 

(8) Die Erklärung auf der Rechnung oder die Erklärung auf der Rechnung EUR-MED kann 

vom Ausführer bei der Ausfuhr der Erzeugnisse oder nach deren Ausfuhr ausgefertigt 

werden, vorausgesetzt, dass sie im Einfuhrland spätestens zwei Jahre nach der Einfuhr der 

betreffenden Erzeugnisse vorgelegt wird. 

8.8. Ermächtigter Ausführer 

Die Zollbehörden des Ausfuhrlandes können einen Ausführer (im Folgenden ‚ermächtigter 

Ausführer‘ genannt), der häufig unter das Abkommen fallende Erzeugnisse ausführt, dazu 

ermächtigen, ohne Rücksicht auf den Wert dieser Erzeugnisse Erklärungen auf der Rechnung 

oder Erklärungen auf der Rechnung EUR-MED auszufertigen. Nähere Informationen über 

Voraussetzungen und praktische Vorgangsweise sind der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 

7. zu entnehmen. 

8.9. Geltungsdauer und Vorlage der Präferenznachweise 

Die Präferenznachweise bleiben vier Monate nach dem Datum der Ausstellung im 

Ausfuhrland gültig und sind innerhalb dieser Frist den Zollbehörden des Einfuhrlandes 

vorzulegen. Nähere Informationen dazu sind der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 2.8.5. 

und Abschnitt 2.8.6. zu entnehmen. 

8.10. Einfuhr in Teilsendungen 

Werden Erzeugnisse der Abschnitte XVI und XVII oder der Positionen 7308 und 9406 des HS 

in zerlegtem oder noch nicht zusammengesetztem Zustand in Teilsendungen eingeführt, so 

ist es möglich, diese ursprungsmäßig als Ganzes zu betrachten und nur einen einzigen 

Präferenznachweis für die gesamte Ware auszustellen. Für Erzeugnisse des Abschnitts XVI 

sowie der Positionen 8608, 8805, 8905 und 8907 ist die Abfertigung in Teilsendungen 

aufgrund der Allgemeinen Vorschrift 2a zum HS in Verbindung mit der Zusätzlichen 
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Anmerkung 3 zum Abschnitt XVI bzw. der Zusätzlichen Anmerkung 2 zum Abschnitt XVII 

auch tarifarisch zulässig. Die Voraussetzungen für die Abfertigung dieser Waren in 

Teilsendungen bzw. der Verfahrensablauf sind unter Arbeitsrichtlinie ZT-1600 beschrieben. 

8.11. Ausnahmen vom Präferenznachweis 

(1) Erzeugnisse, die in Kleinsendungen von Privatpersonen an Privatpersonen versandt 

werden oder die sich im persönlichen Gepäck von Reisenden befinden, werden ohne Vorlage 

eines Präferenznachweises als Ursprungserzeugnisse angesehen, sofern es sich um 

Einfuhren nichtkommerzieller Art handelt und erklärt wird, dass die Voraussetzungen des 

Ursprungsprotokolls erfüllt sind, wobei an der Richtigkeit dieser Erklärung kein Zweifel 

bestehen darf. Bei Postversand kann diese Erklärung auf der Zollinhaltserklärung CN22/CN23 

oder einem dieser Erklärung beigefügten Blatt abgegeben werden. 

(2) Als Einfuhren nichtkommerzieller Art gelten solche, die gelegentlich erfolgen und 

ausschließlich aus Erzeugnissen bestehen, die zum persönlichen Ge- oder Verbrauch der 

Empfänger oder Reisenden oder zum Ge- oder Verbrauch in deren Haushalt bestimmt sind; 

dabei dürfen diese Erzeugnisse weder durch ihre Beschaffenheit noch durch ihre Menge zu 

der Vermutung Anlass geben, dass ihre Einfuhr aus kommerziellen Gründen erfolgt. 

(3) Außerdem darf der Gesamtwert der Erzeugnisse bei Kleinsendungen 500 Euro und bei 

den im persönlichen Gepäck von Reisenden enthaltenen Waren 1.200 Euro nicht 

überschreiten. 

8.12. Belege 

Welche Unterlagen zum Nachweis dafür, dass Erzeugnisse, für die eine 

Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED oder eine Erklärung auf der Rechnung 

oder eine Erklärung auf der Rechnung EUR-MED vorliegt, tatsächlich als 

Ursprungserzeugnisse der EU, eines EFTA-Landes, eines MED-Landes, der Färöer oder der 

Türkei angesehen werden können und die übrigen Voraussetzungen des Ursprungsprotokolls 

erfüllt sind, können der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 4.5.2. entnommen werden. 

8.13. Aufbewahrung der Präferenznachweise und Belege 

(1) Ein Ausführer, der die Ausstellung einer Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-

MED beantragt, hat die Beweisunterlagen mindestens drei Jahre lang aufzubewahren. 

(2) Ein Ausführer, der eine Erklärung auf der Rechnung oder eine Erklärung auf der 

Rechnung EUR-MED ausfertigt, hat eine Kopie dieser Erklärung sowie die Beweisunterlagen 

mindestens drei Jahre lang aufzubewahren. 
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(3) Die Zollbehörden des Ausfuhrlandes, die eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder 

EUR-MED ausstellen, haben das Antragsformblatt mindestens drei Jahre lang 

aufzubewahren. 

(4) Die Zollbehörden des Einfuhrlandes haben die ihnen vorgelegten 

Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 und EUR-MED und Erklärungen auf der Rechnung 

und Erklärungen auf der Rechnung EUR-MED mindestens drei Jahre lang aufzubewahren. 

Wird die Zollanmeldung mit Mitteln der Datenverarbeitung abgegeben, so können die 

Zollbehörden zulassen, dass die oben angeführten Präferenznachweise nicht mit der 

Zollanmeldung vorgelegt werden. In diesem Fall werden diese Präferenznachweise vom 

Wirtschaftsbeteiligten zur Verfügung der Zollbehörden gehalten. 

8.14. Abweichungen und Formfehler 

8.14.1. Unbedeutende Abweichungen und Formfehler 

Bei geringfügigen Abweichungen zwischen den Angaben in den Präferenznachweisen und 

den Angaben in den Unterlagen, die der Zollstelle zur Erfüllung der Einfuhrförmlichkeiten für 

die Erzeugnisse vorgelegt werden, ist der Präferenznachweis nicht allein dadurch ungültig, 

sofern einwandfrei nachgewiesen wird, dass sich das Papier auf die gestellten Erzeugnisse 

bezieht. Nähere Informationen dazu sind der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 3.1.1. zu 

entnehmen. 

8.14.2. Gravierende Abweichungen und Formfehler 

Eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED kann aus "formalen Gründen" 

abgelehnt werden, wenn sie nicht vorschriftsgemäß ausgestellt wurde. In diesem Fall kann 

eine nachträglich ausgestellte Warenverkehrsbescheinigung nachgereicht werden. Nähere 

Informationen dazu sind der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 3.1.2. zu entnehmen. 

8.15. In Euro (EUR) ausgedrückte Beträge (Wertgrenzen) 

(1) Für die Zwecke der Wertgrenzen (6.000 Euro für Erklärung auf der Rechnung und 

Erklärung auf der Rechnung EUR-MED, 500 Euro für Erzeugnisse bei Kleinsendungen und 

1200 Euro bei den im persönlichen Gepäck von Reisenden enthaltenen Waren) werden in 

den Fällen, in denen die Erzeugnisse in einer anderen Währung als Euro in Rechnung gestellt 

werden, die Beträge in den Landeswährungen der Mitgliedstaaten der EU, der EFTA-Länder, 

der MED-Länder, den Färöer und der Türkei, die den in Euro ausgedrückten Beträgen 

entsprechen, von den betreffenden Ländern jährlich festgelegt. 

(2) Für die Begünstigungen (6.000 Euro für Erklärung auf der Rechnung und Erklärung auf 

der Rechnung EUR-MED, 500 Euro für Erzeugnisse bei Kleinsendungen und 1.200 Euro bei 
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den im persönlichen Gepäck von Reisenden enthaltenen Waren) ist der von dem 

betreffenden Land festgelegte Betrag in der Währung maßgebend, in der die Rechnung 

ausgestellt ist. 

(3) Für die Umrechnung der in Euro ausgedrückten Beträge in die Landeswährungen gilt der 

Euro-Kurs der jeweiligen Landeswährung am ersten Arbeitstag des Monats Oktober eines 

jeden Jahres. Die Beträge sind der Kommission der Europäischen Union bis zum 15. Oktober 

mitzuteilen; sie gelten ab 1. Januar des folgenden Jahres. Die Kommission der Europäischen 

Union teilt die Beträge den betreffenden Ländern mit. 

(4) Ein Land kann den Betrag, der sich aus der Umrechnung eines in Euro ausgedrückten 

Betrages in seine Landeswährung ergibt, nach oben oder nach unten abrunden. Der 

abgerundete Betrag darf um höchstens 5 vH vom Ergebnis der Umrechnung abweichen. Ein 

Land kann den Betrag in seiner Landeswährung, der dem in Euro ausgedrückten Betrag 

entspricht, unverändert beibehalten, sofern sich durch die Umrechnung dieses Betrages zum 

Zeitpunkt der in Absatz 3 vorgesehenen jährlichen Anpassung der Gegenwert in 

Landeswährung vor dem Abrunden um weniger als 15 vH erhöht. Der Gegenwert in 

Landeswährung kann unverändert beibehalten werden, sofern die Umrechnung zu einer 

Verringerung dieses Gegenwerts führen würde. 

(5) Die in Euro ausgedrückten Beträge werden auf Antrag der EU oder der EFTA-Länder vom 

jeweiligen Gemischten Ausschuss überprüft. Bei dieser Überprüfung prüft der Gemischte 

Ausschuss, ob es erstrebenswert ist, die Auswirkungen dieser Beschränkungen in realen 

Werten zu erhalten. Zu diesem Zweck kann er beschließen, die in Euro ausgedrückten 

Beträge zu ändern. 

Hinweis: 

Auf der Homepage der Europäischen Kommission/Steuern und Zollunion können auf 

der Seite "Gemeinsame Bestimmungen" unter dem Abschnitt "Wertgrenzen in Euro und 

entsprechende Beträge in Landeswährung" die aktuellen Gegenwerte zur Bestimmung 

der diversen Wertgrenzen abgerufen werden. 

9. Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen 

9.1. Gegenseitige Amtshilfe 

(1) Die Zollbehörden der Mitgliedstaaten der EU und der EFTA-Länder übermitteln einander 

über die EU-Kommission die Musterabdrücke der Stempel, die ihre Zollstellen bei der 

Ausstellung der Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 und EUR-MED verwenden, und teilen 

einander die Anschriften der Zollbehörden mit, die für die Prüfung dieser Bescheinigungen, 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_774_de.htm
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der Erklärungen auf der Rechnung und der Erklärungen auf der Rechnung EUR-MED 

zuständig sind. 

(2) Um die ordnungsgemäße Anwendung dieses Protokolls zu gewährleisten, leisten die EU 

und die EFTA-Länder einander über ihre Zollverwaltungen Amtshilfe bei der Prüfung der 

Echtheit der Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 und EUR-MED, der Erklärungen auf der 

Rechnung und der Erklärungen auf der Rechnung EUR-MED sowie der Richtigkeit der 

Angaben in diesen Nachweisen. 

9.2. Prüfung der Präferenznachweise 

(1) Eine nachträgliche Prüfung der Präferenznachweise erfolgt stichprobenweise oder immer 

dann, wenn die Zollbehörden des Einfuhrlandes begründete Zweifel an der Echtheit der 

Papiere, der Ursprungseigenschaft der betreffenden Erzeugnisse oder der Erfüllung der 

übrigen Voraussetzungen haben. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 senden die Zollbehörden des Einfuhrlandes die 

Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED und die Rechnung, wenn sie vorgelegt 

worden ist, die Erklärung auf der Rechnung oder die Erklärung auf der Rechnung EUR-MED 

oder eine Kopie dieser Papiere an die Zollbehörden des Ausfuhrlandes zurück, 

gegebenenfalls unter Angabe der Gründe für das Ersuchen um Prüfung. Zur Begründung des 

Ersuchens um nachträgliche Prüfung übermitteln sie alle Unterlagen und teilen alle ihnen 

bekannten Umstände mit, die auf die Unrichtigkeit der Angaben in dem Präferenznachweis 

schließen lassen. Dieses Verfahren wird Verifizierung genannt und ist in der Arbeitsrichtlinie 

UP-3000 unter Abschnitt 5.2. näher erläutert. 

(3) Die Prüfung wird von den Zollbehörden des Ausfuhrlandes durchgeführt. Sie sind befugt, 

zu diesem Zweck die Vorlage von Beweismitteln zu verlangen und jede Art von Überprüfung 

der Buchführung des Ausführers oder sonstige von ihnen für zweckdienlich erachtete 

Kontrolle durchzuführen. 

(4) Beschließen die Zollbehörden des Einfuhrlandes, bis zum Eingang des Ergebnisses der 

Nachprüfung die Präferenzbehandlung für die betreffenden Erzeugnisse nicht zu gewähren, 

so bieten sie dem Einführer an, die Erzeugnisse vorbehaltlich der für notwendig erachteten 

Sicherungsmaßnahmen freizugeben. 

(5) Das Ergebnis dieser Prüfung ist den Zollbehörden, die um die Prüfung ersucht haben, so 

bald wie möglich mitzuteilen. Anhand dieses Ergebnisses muss sich eindeutig feststellen 

lassen, ob die Papiere echt sind und ob die Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse der EU, 

eines EFTA-Landes, eines MED-Landes, den Färöer oder der Türkei angesehen werden 

können und die übrigen Voraussetzungen des Ursprungsprotokolls erfüllt sind. 
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(6) Ist im Falle begründeter Zweifel zehn Monate nach dem Tag des Ersuchens um 

nachträgliche Prüfung noch keine Antwort eingegangen oder enthält die Antwort keine 

ausreichenden Angaben, um über die Echtheit des betreffenden Papiers oder den 

tatsächlichen Ursprung der Erzeugnisse entscheiden zu können, so lehnen die ersuchenden 

Zollbehörden die Gewährung der Präferenzbehandlung ab, es sei denn, dass 

außergewöhnliche Umstände vorliegen. 

Weitere Details über die praktische Vorgangsweise bei Verifizierungsverfahren können der 

Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 5. entnommen werden. 

9.3. Streitbeilegung 

Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Prüfungsverfahren des vorgenannten Abschnitts 

9.2., die zwischen den Zollbehörden, die um eine Prüfung ersucht haben, und den für diese 

Prüfung zuständigen Zollbehörden entstehen, oder Fragen zur Auslegung sind dem 

jeweiligen Gemischten Ausschuss vorzulegen. Streitigkeiten zwischen dem Einführer und den 

Zollbehörden des Einfuhrlandes sind stets nach dem Recht des Einfuhrlandes beizulegen. 

9.4. Sanktionen 

Sanktionen werden gegen jede Person angewandt, die ein Schriftstück mit sachlich falschen 

Angaben anfertigt oder anfertigen lässt, um die Präferenzbehandlung für ein Erzeugnis zu 

erlangen. 

9.5. Freizonen 

(1) Die EU und die EFTA-Länder treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um zu verhindern, 

dass Erzeugnisse mit Präferenznachweis, die während ihrer Beförderung zeitweilig in einer 

Freizone in ihrem Gebiet verbleiben, dort ausgetauscht oder anderen als den üblichen auf die 

Erhaltung ihres Zustands gerichteten Behandlungen unterzogen werden. 

(2) Abweichend von Absatz 1 stellen die zuständigen Behörden in Fällen, in denen 

Ursprungserzeugnisse der EU oder der EFTA-Länder mit Präferenznachweis in eine Freizone 

eingeführt und dort einer Behandlung oder Bearbeitung unterzogen werden, auf Antrag des 

Ausführers eine neue Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED aus, wenn die 

Behandlung oder Bearbeitung den Bestimmungen des jeweiligen Ursprungsprotokolls 

entspricht. 
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10. Ceuta und Melilla  

10.1. Anwendung des Protokolls 

(1) Der Begriff ‚Europäische Union‘ umfasst nicht Ceuta und Melilla. 

(2) Erzeugnisse mit Ursprung in einem EFTA-Land erhalten bei der Einfuhr nach Ceuta und 

Melilla in jeder Hinsicht die gleiche Zollbehandlung wie diejenige, die nach Maßgabe des 

Protokolls Nr. 2 zur Akte über den Beitritt des Königreichs Spanien und der Portugiesischen 

Republik zu den Europäischen Gemeinschaften für Erzeugnisse mit Ursprung im Zollgebiet 

der EU gewährt wird. Die EFTA-Länder gewähren bei der Einfuhr von unter das Abkommen 

fallenden Erzeugnissen mit Ursprung in Ceuta und Melilla die gleiche Zollbehandlung wie 

diejenige, die für aus der EU eingeführte Ursprungserzeugnisse der EU gewährt wird. 

(3) Für die Zwecke der Anwendung des Absatzes 2 auf Ursprungserzeugnisse Ceutas und 

Melillas gelten die Ursprungsprotokolle vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen des 

Abschnittes 10.2. sinngemäß. 

10.2. Besondere Bestimmungen 

(1) Vorausgesetzt, dass sie unmittelbar befördert worden sind, gelten 

als Ursprungserzeugnisse Ceutas und Melillas: 

a) Erzeugnisse, die in Ceuta und Melilla vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind; 

b) Erzeugnisse, die in Ceuta und Melilla unter Verwendung von anderen als den unter 

Buchstabe a) genannten Erzeugnissen hergestellt worden sind, vorausgesetzt, 

i) dass diese Erzeugnisse in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden sind, 

oder 

ii) dass diese Erzeugnisse Ursprungserzeugnisse der Schweiz oder der EU sind, sofern sie 

Be- oder Verarbeitungen unterzogen worden sind, die über eine Minimalbehandlung 

(siehe Abschnitt 5.6.) hinausgehen; 

als Ursprungserzeugnisse eines EFTA-Landes: 

a) Erzeugnisse, die in einem EFTA-Land vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind; 

b) Erzeugnisse, die in einem EFTA-Land unter Verwendung von anderen als den unter 

Buchstabe a) genannten Erzeugnissen hergestellt worden sind, vorausgesetzt, 

i) dass diese Erzeugnisse in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden sind, 

oder 
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ii) dass diese Erzeugnisse Ursprungserzeugnisse Ceutas und Melillas oder der EU sind, 

sofern sie Be- oder Verarbeitungen unterzogen worden sind, die über eine 

Minimalbehandlung hinausgehen. 

(2) Ceuta und Melilla gelten als ein Gebiet. 

(3) Der Ausführer oder sein bevollmächtigter Vertreter ist verpflichtet, in Feld 2 der 

Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED oder in der Erklärung auf der Rechnung 

oder der Erklärung auf der Rechnung EUR-MED die Vermerke „Schweiz, Norwegen oder 

Island“ – je nach Warenverkehr - und „Ceuta und Melilla“ einzutragen. Bei 

Ursprungserzeugnissen Ceutas und Melillas ist ferner die Ursprungseigenschaft in Feld 4 der 

Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED oder in der Erklärung auf der Rechnung 

oder der Erklärung auf der Rechnung EUR-MED einzutragen. 

(4) Die spanischen Zollbehörden gewährleisten die Anwendung dieses Protokolls in Ceuta 

und Melilla. 

11. Schlussbestimmungen 

11.1. Änderung des Protokolls 

Der Gemischte Ausschuss kann beschließen, die Bestimmungen eines Ursprungsprotokolls zu 

ändern. 

11.2. Übergangsbestimmung für Durchgangs- und Lagerwaren 

Waren, die die Voraussetzungen der Ursprungsprotokolle erfüllen und die sich bei 

Inkrafttreten der Ursprungsprotokolle (siehe nachfolgenden Abschnitt 12. - 

Rechtsgrundlagen) im Durchgangsverkehr oder in der EU oder einem EFTA-Land in 

vorübergehender Verwahrung, in einem Zolllager oder in einer Freizone befinden, können die 

Begünstigungen des Abkommens erhalten, sofern den Zollbehörden des Einfuhrlandes 

innerhalb von vier Monaten nach diesem Zeitpunkt eine von den Zollbehörden des 

Ausfuhrlandes nachträglich ausgestellte Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED 

sowie Unterlagen zum Nachweis der unmittelbaren Beförderung vorgelegt werden. 

12. Rechtsgrundlagen 

12.1. Allgemein 

Beschluss 2006/646/EG, Beschluss Nr. 1/2006 des Ausschusses für Zusammenarbeit im 

Zollwesen EG-Türkei vom 26. September 2006 zur Festlegung der Durchführungsvorschriften 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3007200&ida=Beschluss2006646EG&gueltig=20131029&hz_id=3007200
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zu dem Beschluss Nr. 1/95 des Assoziationsrates EG-Türkei, ABl. Nr. L 265 vom 26.09.2006 

S. 18 

12.2. Schweiz 

12.2.1. Abkommen 

Verordnung (EWG) Nr. 2840/72 des Rates vom 19. Dezember 1972 über den Abschluss eines 

Abkommens zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft, zur Festlegung von Durchführungsbestimmungen zu diesem Abkommen 

und über den Abschluss des Zusatzabkommens über die Geltung des Abkommens zwischen 

der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 

22. Juli 1972 für das Fürstentum Liechtenstein, ABl. Nr. L 300 vom 31.12.1972 S. 188 

 Abkommen EWG – Schweiz, Abkommen zwischen der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und der schweizerischen Eidgenossenschaft - Protokoll Nr. 1 

über die Regelung für bestimmte Waren Protokoll Nr. 2 über Waren, für die zur 

Berücksichtigung der Preisunterschiede bei den darin verarbeiteten landwirtschaftlichen 

Erzeugnissen eine Sonderregelung gilt - Protokoll Nr. 3 über die Bestimmung des Begriffs 

"Erzeugnisse mit Ursprung in" oder "Ursprungserzeugnisse" und über die Methoden der 

Zusammenarbeit der Verwaltungen - Protokoll Nr. 4 über die mengenmäßigen 

Beschränkungen , die Irland beibehalten kann - Protokoll Nr. 5 Schweizerische 

Einfuhrregelung für bestimmte Erzeugnisse , die einer Pflichtlagerhaltung unterstellt sind 

- Schlussakte - Gemeinsame Erklärungen der Vertragsparteien - Erklärung der 

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, ABl. Nr. L 300 vom 31.12.1972 S. 189 

 Zusatzabkommen über die Geltung des Abkommens zwischen der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 22. Juli 1972 

für das Fürstentum Liechtenstein, ABl. Nr. L 300 vom 31.12.1972 S. 281 

 Mitteilung bezüglich des Zeitpunkts, zu dem das Abkommen zwischen der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft und das 

Zusatzabkommen über die Geltung des Abkommens zwischen der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 22. Juli 1972 

für das Fürstentum Liechtenstein in Kraft treten, ABl. Nr. L 300 vom 31.12.1972 S. 283 

Beschluss 2005/45/EG des Rates vom 22. Dezember 2004 über den Abschluss und die 

vorläufige Anwendung des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Änderung des Abkommens zwischen der 

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 22. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3053100&ida=VO284072&gueltig=20131029&hz_id=3053100
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3106800&ida=AbkommenEWGSchweiz&gueltig=20131030&hz_id=3106800
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:21972A0722(04)&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_1972_300_R_0283_01&from=DE
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3107000&ida=Beschluss200545EG&gueltig=20131030&hz_id=3107000
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Juli 1972 in Bezug auf die Bestimmungen über landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse, 

ABl. Nr. L 23 vom 26.01.2005 S. 17 

 Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft zur Änderung des Abkommens zwischen der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 22. Juli 1972 

in Bezug auf die Bestimmungen über landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse, ABl. 

Nr. L 23 vom 26.01.2005 S. 19 

Beschluss 2006/81/EG, Beschluss Nr. 3/2005 des Gemischten Ausschusses EG-Schweiz vom 

15. Dezember 2005 zur Änderung des Protokolls Nr. 3 des Abkommens über die Bestimmung 

des Begriffs Erzeugnisse mit Ursprung in oder Ursprungserzeugnisse und über die Methoden 

der Zusammenarbeit der Verwaltungen, ABl. Nr. L 45 vom 15.02.2006 S. 1 

Beschluss 2007/658/EG des Rates vom 26. September 2007 über den Abschluss eines 

Zusatzabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über die Einbeziehung des 

Fürstentums Liechtenstein in das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 

der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen 

Erzeugnissen, ABl. Nr. L 270 vom 13.10.2007 S. 5 

Abkommen EWG - Schweiz - Einbeziehung Liechtenstein, Zusatzabkommen zwischen der 

Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum 

Liechtenstein über die Einbeziehung des Fürstentums Liechtenstein in das Abkommen 

zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über 

den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen, ABl. Nr. L 270 vom 13.10.2007 S. 6 

Beschluss 2009/707/EG, Beschluss Nr. 2/2009 des Gemischten Ausschusses EG-Schweiz vom 

13. Juli 2009 zur Änderung des Protokolls Nr. 3 über die Bestimmung des Begriffs 

Erzeugnisse mit Ursprung in oder Ursprungserzeugnisse und über die Methoden der 

Zusammenarbeit der Verwaltungen zum Abkommen zwischen der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft, ABl. Nr. L 252 vom 

24.09.2009 S. 1 

Beschluss 2014/292/EU, Beschluss Nr. 2/2014 des Gemischten Ausschusses EU-Schweiz vom 

13. Mai 2014 zur Änderung des Protokolls Nr. 3 zum Abkommen zwischen der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft betreffend die 

Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und 

über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen, ABl. Nr. L 148 vom 20.05.2014 

S. 95 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6becd534-59e0-4579-bd21-e0434f3b3a0e.0003.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6becd534-59e0-4579-bd21-e0434f3b3a0e.0003.02/DOC_2&format=PDF
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3007400&ida=Beschluss200681EG&gueltig=20130805&hz_id=3007400
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3107100&ida=Beschluss2007658EG&gueltig=20131030&hz_id=3107100
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3106900&ida=AbkommenEWGSchweizFL&gueltig=20131030&hz_id=3106900
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3105300&ida=Beschluss2009707EG&gueltig=20140701&hz_id=3105300
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3120900&ida=Beschluss2014292EU&gueltig=20140605&hz_id=3120900
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12.2.2. Ursprungsprotokoll 

Beschluss 2006/81/EG, Beschluss Nr. 3/2005 des Gemischten Ausschusses EG-Schweiz vom 

15. Dezember 2005 zur Änderung des Protokolls Nr. 3 des Abkommens über die Bestimmung 

des Begriffs Erzeugnisse mit Ursprung in oder Ursprungserzeugnisse und über die Methoden 

der Zusammenarbeit der Verwaltungen, ABl. Nr. L 45 vom 15.02.2006 S. 1 

Beschluss 2009/707/EG, Beschluss Nr. 2/2009 des Gemischten Ausschusses EG-Schweiz vom 

13. Juli 2009 zur Änderung des Protokolls Nr. 3 über die Bestimmung des Begriffs 

Erzeugnisse mit Ursprung in oder Ursprungserzeugnisse und über die Methoden der 

Zusammenarbeit der Verwaltungen zum Abkommen zwischen der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft, ABl. Nr. L 252 vom 

24.09.2009 S.1 

Beschluss Nr. 2/2014 des Gemischten Ausschusses EU-Schweiz vom 13. Mai 2014 zur 

Änderung des Protokolls Nr. 3 zum Abkommen zwischen der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft betreffend die 

Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und 

über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen, ABl. Nr. L 148 vom 20.05.2014 

S. 95 (siehe Anhang 1) 

Beschluss 2014/266/EU des Rates vom 6. Mai 2014 über den von der Europäischen Union 

anlässlich des Beitritts Kroatiens zur Europäischen Union in dem mit dem Abkommen 

zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft vom 22. Juli 1972 eingerichteten Gemischten Ausschuss zu vertretenden 

Standpunkt hinsichtlich der Änderung des Protokolls Nr. 3 zu diesem Abkommen 

(Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und 

Methoden der Verwaltungszusammenarbeit), ABl. Nr. L 138 vom 13.05.2014 S. 86 (siehe 

Anhang 2) 

Das Protokoll Nr. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Anhang IVa wird durch den Text in Anhang I dieses Beschlusses ersetzt. 

b) Anhang IVb wird durch den Text in Anhang II dieses Beschlusses ersetzt. 

12.3. Norwegen 

12.3.1. Abkommen 

VO 1691/73, Verordnung (EWG) Nr. 1691/73 des Rates vom 25. Juni 1973 über den 

Abschluss eines Abkommens zwischen der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3007400&ida=Beschluss200681EG&gueltig=20130805&hz_id=3007400
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3105300&ida=Beschluss2009707EG&gueltig=20130808&hz_id=3105300
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3036500&ida=VO169173&gueltig=20130806&hz_id=3036500
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Königreich Norwegen sowie zur Festlegung von Durchführungsbestimmungen zu diesem 

Abkommen, ABl. Nr. L 171 vom 27.06.1973 S. 1 

 Abkommen EWG - Norwegen, Abkommen zwischen der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und dem Königreich Norwegen - Protokoll Nr. 1 über die 

Regelung für bestimmte Waren - Protokoll Nr. 2 über Waren, für die zur Berücksichtigung 

der Preisunterschiede bei den darin verarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen eine 

Sonderregelung gilt - Protokoll Nr. 3 über die Bestimmung des Begriffs "Erzeugnisse mit 

Ursprung in" oder "Ursprungserzeugnisse" und über die Methoden der Zusammenarbeit 

der Verwaltungen - Protokoll Nr. 4 über einige Sonderbestimmungen betreffend Irland - 

Schlussakte - Erklärungen der Vertragspartner, ABl. Nr. L 171 vom 27.06.1973 S. 2 

Beschluss 95/312/EG, Beschluss des Rates vom 24. Juli 1995 über den Abschluss eines 

Zusatzprotokolls zum Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und 

dem Königreich Norwegen infolge des Beitritts der Republik Österreich, der Republik 

Finnland und des Königreichs Schweden zur Europäischen Union, ABl. Nr. L 187 vom 

08.08.1995 S. 14 

 Abkommen EWG - Norwegen - Zusatzprotokoll, Zusatzprotokoll zum Abkommen zwischen 

der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Königreich Norwegen infolge des 

Beitritts der Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden 

zur Europäischen Union, ABl. Nr. L 187 vom 08.08.1995 S. 15 

Beschluss 96/753/EG, Beschluss des Rates vom 6. Dezember 1996 über den Abschluss des 

Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Gemeinschaft einerseits 

und dem Königreich Norwegen andererseits betreffend das Protokoll Nr. 2 zum Abkommen 

zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Königreich Norwegen, ABl. Nr. 

L 345 vom 31.12.1996 S. 78 

 Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Gemeinschaft 

einerseits und dem Königreich Norwegen andererseits betreffend das Protokoll Nr. 2 zum 

Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Königreich 

Norwegen, ABl. Nr. L 345 vom 31.12.1996 S. 79 

Beschluss 2006/305/EG, Beschluss Nr. 1/2005 des Gemischten Ausschusses EG-Norwegen 

vom 20. Dezember 2005 zur Änderung des Protokolls Nr. 3 des Abkommens über die 

Bestimmung des Begriffs Erzeugnisse mit Ursprung in oder Ursprungserzeugnisse und über 

die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen - Protokoll Nr. 3 über die Bestimmung 

des Begriffs Erzeugnisse mit Ursprung in oder Ursprungserzeugnisse und über die Methoden 

der Zusammenarbeit der Verwaltungen, ABl. Nr. L 117 vom 02.05.2006 S. 1 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3106600&ida=AbkommenEWGNorwegen&gueltig=20131031&hz_id=3106600
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3105400&ida=Beschluss95312EG&gueltig=20140701&hz_id=3105400
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3106700&ida=AbkommenEWGNorwegenZ&gueltig=20131031&hz_id=3106700
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3105600&ida=Beschluss96753EG&gueltig=20140701&hz_id=3105600
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21996A1231(02):DE:NOT
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3105100&ida=Beschluss2006305EG&gueltig=20140701&hz_id=3105100
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 Protokoll Nr. 3 über die Bestimmung des Begriffs Erzeugnisse mit Ursprung in oder 

Ursprungserzeugnisse und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen, 

ABl. Nr. L 117 vom 02.05.2006 S. 2 

12.3.2. Ursprungsprotokoll 

Protokoll Nr. 3 über die Bestimmung des Begriffs Erzeugnisse mit Ursprung in oder 

Ursprungserzeugnisse und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen, ABl. 

Nr. L 117 vom 02.05.2006 S. 2 

12.4. Island 

12.4.1. Abkommen 

VO 2842/72, Verordnung (EWG) Nr. 2842/72 des Rates vom 19. Dezember 1972 über den 

Abschluss eines Abkommens zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der 

Republik Island sowie zur Festlegung von Durchführungsbestimmungen zu diesem 

Abkommen, ABl. Nr. L 301 vom 31.12.1972 S. 1 

 Abkommen EWG - Island, Abkommen zwischen der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik Island - Protokoll Nr. 1 über die Regelung für 

bestimmte Waren Protokoll Nr. 2 über Waren, für die zur Berücksichtigung der 

Preisunterschiede bei den darin verarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen eine 

Sonderregelung gilt - Protokoll Nr. 3 über die Bestimmung des Begriffs "Erzeugnisse mit 

Ursprung in" oder "Ursprungserzeugnisse" und über die Methoden der Zusammenarbeit 

der Verwaltungen - Protokoll Nr. 4 über die mengenmäßigen Beschränkungen, die Island 

beibehalten kann - Protokoll Nr. 5 über einige Sonderbestimmungen betreffend Irland - 

Protokoll Nr. 6 über die besonderen Vorschriften für die Einfuhr bestimmter 

Fischereierzeugnisse in die Gemeinschaft - Schlussakte - Erklärung der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft, ABl. Nr. L 301 vom 31.12.1972 S. 2 

Verordnung (EWG) Nr. 1192/80 des Rates vom 26. März 1980 über den Abschluss des 

Abkommens in Form eines Briefwechsels zur Änderung des Abkommens zwischen der 

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik Island zur Änderung einiger 

zolltariflicher Bezeichnungen, ABl. Nr. L 123 vom 19.05.1980 S. 1 

 Abkommen in Form eines Briefwechsels zur Änderung des Abkommens zwischen der 

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik Island, ABl. Nr. L 123 vom 

19.05.1980 S. 2 

 Anhang: Änderungen zum Abkommen zwischen der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik Island, ABl. Nr. L 123 vom 19.05.1980 S. 4 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:99b6d4da-1bc3-444e-b457-55fbc8e0ecce.0003.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:99b6d4da-1bc3-444e-b457-55fbc8e0ecce.0003.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:99b6d4da-1bc3-444e-b457-55fbc8e0ecce.0003.02/DOC_2&format=PDF
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3053200&ida=VO284272&gueltig=20130805&hz_id=3053200
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3106400&ida=AbkommenEWGIsland&gueltig=20131031&hz_id=3106400
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3105700&ida=VO119280&gueltig=20140701&hz_id=3105700
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21980A0519(01):DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6e0ace87-2c6a-44ca-ac6e-fa9df9384fea.0002.02/DOC_3&format=PDF
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Beschluss 96/147/EG, Beschluss des Rates vom 22. Januar 1996 über den Abschluss des 

Zusatzprotokolls zum Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und 

der Republik Island infolge des Beitritts der Republik Österreich, der Republik Finnland und 

des Königreichs Schweden zur Europäischen Union, ABl. Nr. L 34 vom 13.02.1996 S. 33 

 Abkommen EWG - Island – Zusatzprotokoll, Zusatzprotokoll zum Abkommen zwischen 

der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik Island infolge des Beitritts 

der Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden zur 

Europäischen Union, ABl. Nr. L 34 vom 13.02.1996 S. 34 

Beschluss 2006/343/EG, Beschluss Nr. 2/2005 des Gemischten Ausschusses EG-Island vom 

22. Dezember 2005 zur Änderung des Protokolls Nr. 3 des Abkommens über die Bestimmung 

des Begriffs Erzeugnisse mit Ursprung in oder Ursprungserzeugnisse und über die Methoden 

der Zusammenarbeit der Verwaltungen, ABl. Nr. L 131 vom 18.05.2006 S. 1 

 Protokoll Nr. 3 über die Bestimmung des Begriffs Erzeugnisse mit Ursprung in oder 

Ursprungserzeugnisse und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen, 

ABl. Nr. L 131 vom 18.05.2006 S. 2 

12.4.2. Ursprungsprotokoll 

Protokoll Nr. 3 über die Bestimmung des Begriffs Erzeugnisse mit Ursprung in oder 

Ursprungserzeugnisse und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen, 

ABl. Nr. L 131 vom 18.05.2006 S. 2 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3105500&ida=Beschluss96147EG&gueltig=20140701&hz_id=3105500
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3106500&ida=AbkommenEWGIslandZus&gueltig=20131031&hz_id=3106500
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3105200&ida=Beschluss2006343EG&gueltig=20140701&hz_id=3105200
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c5c74a9f-18e0-4d3b-b376-9600fab31064.0003.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c5c74a9f-18e0-4d3b-b376-9600fab31064.0003.02/DOC_2&format=PDF


RECHTSAKTE VON GREMIEN, DIE IM RAHMEN 
INTERNATIONALER ÜBEREINKÜNFTE EINGESETZT 

WURDEN 

BESCHLUSS Nr. 2/2014 DES GEMISCHTEN AUSSCHUSSES EU-SCHWEIZ 

vom 13. Mai 2014 

zur Änderung des Protokolls Nr. 3 zum Abkommen zwischen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft betreffend die Bestimmung 
des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden 

der Zusammenarbeit der Verwaltungen 

(2014/292/EU) 

DER GEMISCHTE AUSSCHUSS — 

gestützt auf das am 22. Juli 1972 in Brüssel unterzeichnete Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemein­
schaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft, im Folgenden „Abkommen“, insbesondere auf Artikel 11, 

gestützt auf das Protokoll Nr. 3 über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeug­
nisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen, im Folgenden „Protokoll Nr. 3“, insbesondere auf 
Artikel 39, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Republik Kroatien, im Folgenden „Kroatien“, ist der Europäischen Union am 1. Juli 2013 beigetreten. 

(2) Mit dem Beitritt Kroatiens ist das Abkommen für den Handel zwischen Kroatien und der Schweizerischen Eidge­
nossenschaft („Schweiz“) maßgebend und die zwischen der Schweiz und Kroatien geschlossenen Handelsabkom­
men werden ab diesem Tag nicht länger angewandt. 

(3)  Mit dem Beitritt Kroatiens müssen die im Rahmen des Abkommens in die Schweiz eingeführten Waren mit 
Ursprung in Kroatien als Ursprungswaren der Union behandelt werden. 

(4) Der Handel zwischen Kroatien und der Schweiz sollte daher ab dem 1. Juli 2013 dem mit diesem Beschluss geän­
derten Abkommen unterliegen. 

(5)  Für die reibungslose Abwicklung der Übergangsphase und zur Gewährleistung der Rechtssicherheit sind einige 
technische Änderungen am Protokoll Nr. 3 sowie einige Übergangsmaßnahmen erforderlich. 

(6)  Anhang IV Nummer 5 der Beitrittsakte von 2012 sieht vergleichbare Übergangsmaßnahmen und Verfahren vor. 

(7)  Protokoll Nr. 3 sollte daher vorbehaltlich der folgenden Übergangsregelungen ab dem 1. Juli 2013 gelten — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

ABSCHNITT I 

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN AM WORTLAUT DES PROTOKOLLS 

Artikel 1 

Ursprungsregeln 

Das Protokoll Nr. 3 wird wie folgt geändert: 

a)  Anhang IVa wird durch den Text in Anhang I dieses Beschlusses ersetzt. 

b)  Anhang IVb wird durch den Text in Anhang II dieses Beschlusses ersetzt. 
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ABSCHNITT II 

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

Artikel 2 

Nachweis der Ursprungseigenschaft und Zusammenarbeit der Verwaltungen 

(1) Ursprungsnachweise, die von Kroatien oder der Schweiz im Rahmen eines für beide geltenden Präferenzabkom­
mens ordnungsgemäß ausgestellt worden sind, werden in den betreffenden Ländern anerkannt, sofern 

a) der Erwerb der Präferenzursprungseigenschaft zur Zollpräferenzbehandlung auf der Grundlage der Zollpräferenzmaß­
nahmen im Abkommen führt; 

b)  der Ursprungsnachweis und die Beförderungspapiere spätestens am Tag vor dem Beitritt ausgestellt oder ausgefertigt 
worden sind und 

c)  der Ursprungsnachweis den Zollbehörden binnen vier Monaten nach dem Beitritt vorgelegt wird. 

Sind Waren vor dem Beitritt in Kroatien oder der Schweiz nach einem zu dieser Zeit für Kroatien und die Schweiz gel­
tenden Präferenzabkommen zur Einfuhr angemeldet worden, so können auch nach diesem Abkommen nachträglich aus­
gestellte Ursprungsnachweise anerkannt werden, sofern sie den Zollbehörden binnen vier Monaten nach dem Beitritt vor­
gelegt werden. 

(2) Kroatien kann die Bewilligungen des Status eines „ermächtigten Ausführers“, die im Rahmen eines zwischen Kroa­
tien und der Schweiz vor dem Tag des Beitritts angewandten Präferenzabkommens erteilt wurden, aufrechterhalten, 
sofern 

a)  auch das vor dem Beitritt geschlossene Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft eine 
entsprechende Bestimmung enthält und 

b)  die ermächtigten Ausführer die nach diesem Abkommen geltenden Ursprungsregeln anwenden. 

Diese Bewilligungen werden spätestens ein Jahr nach dem Beitritt durch neue, nach den Bedingungen des Abkommens 
erteilte Bewilligungen ersetzt. 

(3) Ersuchen um nachträgliche Prüfung der Ursprungsnachweise, die nach dem in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Präferenzabkommen ausgestellt worden sind, werden von den zuständigen Zollbehörden der Schweiz oder Kroatiens für 
einen Zeitraum von drei Jahren nach Ausstellung des Ursprungsnachweises angenommen und können von diesen Behör­
den für einen Zeitraum von drei Jahren nach Anerkennung des diesen Behörden zusammen mit der Einfuhrzollanmel­
dung vorgelegten Ursprungsnachweises gestellt werden. 

Artikel 3 

Waren im Durchgangsverkehr 

(1) Die Bestimmungen des Abkommens können auf Waren angewandt werden, die aus Kroatien in die Schweiz oder 
aus der Schweiz nach Kroatien ausgeführt werden, welche die Bedingungen des Protokolls Nr. 3 erfüllen und welche sich 
am Tag des Beitritts im Durchgangsverkehr oder in Kroatien oder in der Schweiz in vorübergehender Verwahrung, in 
einem Zolllager oder in einer Freizone befanden. 

(2) Die Präferenzbehandlung kann in diesen Fällen gewährt werden, sofern den Zollbehörden des Einfuhrlands binnen 
vier Monaten nach dem Beitritt ein von den Zollbehörden des Ausfuhrlands nachträglich ausgestellter Ursprungsnachweis 
vorgelegt wird. 
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Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Er gilt ab dem 1. Juli 2013. 

Geschehen zu Brüssel am 13. Mai 2014. 

Für den Gemeinsamen Ausschuss 

Der Vorsitz 
Christian ETTER  
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ANHANG I 

„ANHANG IVa 

WORTLAUT DER ERKLÄRUNG AUF DER RECHNUNG 

Die Erklärung auf der Rechnung, deren Wortlaut nachstehend wiedergegeben ist, ist gemäß den Fußnoten auszufertigen. 
Die Fußnoten brauchen nicht wiedergegeben zu werden. 

Bulgarische Fassung 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ — митническо разрешение № … (1), декларира, че освен където 
ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2). 

Spanische Fassung 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo 
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2). 

Tschechische Fassung 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení… (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají 
tyto výrobky preferenční původ v … (2). 

Dänische Fassung 

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at 
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2). 

Deutsche Fassung 

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, 
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind. 

Estnische Fassung 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) 
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti. 

Griechische Fassung 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν 
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2). 

Englische Fassung 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where 
otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin. 

Französische Fassung 

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indica­
tion claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2). 

Kroatische Fassung 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izri­
čito navedeno, ovi proizvodi… (2) preferencijalnog podrijetla. 
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Italienische Fassung 

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo 
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2). 

Lettische Fassung 

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi 
skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2). 

Litauische Fassung 

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudi- jimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenuro­
dyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės. 

Ungarische Fassung 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az 
áruk kedvezményes … (2) származásúak. 

Maltesische Fassung 

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat 
b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2). 

Niederländische Fassung 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, 
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2). 

Polnische Fassung 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) oświadcza, że — jeśli wyraźnie 
nie określono inaczej — produkty te mają … (2) pochodzenie preferencyjne. 

Portugiesische Fassung 

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo 
expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2). 

Rumänische Fassung 

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în 
care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2). 

Slowakische Fassung 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia… (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú 
tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2) 

Slowenische Fassung 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače 
jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo. 
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Finnische Fassung 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole sel­
västi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2) 

Schwedische Fassung 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyn- dighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, 
om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2)  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … (3) 

(Ort und Datum) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … (4) 

(Unterschrift des Ausführers und Name des Unter­
zeichners in Druckschrift)  

(1) Wird die Erklärung auf der Rechnung von einem ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermächtig­
ten Ausführers an dieser Stelle einzutragen. Wird die Erklärung auf der Rechnung nicht von einem ermächtigten Ausführer ausgefer­
tigt, so können die Wörter in Klammern weggelassen bzw. der Raum leergelassen werden. 

(2) Der Ursprung der Waren ist anzugeben. Betrifft die Erklärung auf der Rechnung ganz oder teilweise Waren mit Ursprung in Ceuta 
und Mellila, so bringt der Ausführer deutlich sichtbar die Kurzbezeichnung ‚CM‘ an. 

(3) Diese Angaben können entfallen, wenn sie in dem Papier selbst enthalten sind. 
(4) In Fällen, in denen der Ausführer nicht unterzeichnen muss, entfällt auch der Name des Unterzeichners.“    
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ANHANG II 

„ANHANG IVb 

WORTLAUT DER ERKLÄRUNG AUF DER RECHNUNG EUR-MED 

Die Erklärung auf der Rechnung EUR-MED, deren Wortlaut nachstehend wiedergegeben ist, ist gemäß den Fußnoten aus­
zufertigen. Die Fußnoten brauchen nicht wiedergegeben zu werden. 

Bulgarische Fassung 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ — митническо разрешение № … (1) декларира, че освен където 
ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Spanische Fassung 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo 
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Tschechische Fassung 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají 
tyto výrobky preferenční původ v … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Dänische Fassung 

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at 
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Deutsche Fassung 

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, 
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind. 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Estnische Fassung 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) 
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

20.5.2014 L 148/101 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



Griechische Fassung 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν 
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Englische Fassung 

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where 
otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin. 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Französische Fassung 

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indica­
tion claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Kroatische Fassung 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izri­
čito navedeno, ovi proizvodi… (2) preferencijalnog podrijetla; 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Italienische Fassung 

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo 
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Lettische Fassung 

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi 
skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2): 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Litauische Fassung 

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, 
tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės. 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 
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Ungarische Fassung 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az 
áruk kedvezményes … (2) származásúak. 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Maltesische Fassung 

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat 
b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Niederländische Fassung 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, 
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Polnische Fassung 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie 
jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie. 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Portugiesische Fassung 

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], dec­
lara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Rumänische Fassung 

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în 
care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Slowakische Fassung 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, tieto 
výrobky majú preferenčný pôvod v … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 
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Slowenische Fassung 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače 
jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo. 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Finnische Fassung 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole sel­
västi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Schwedische Fassung 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, 
om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3)  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … (4) 

(Ort und Datum) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … (5) 

(Unterschrift des Ausführers und Name des Unter­
zeichners in Druckschrift)  

(1) Wird die Erklärung auf der Rechnung von einem ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermächtig­
ten Ausführers an dieser Stelle einzutragen. Wird die Erklärung auf der Rechnung nicht von einem ermächtigten Ausführer ausgefer­
tigt, so können die Wörter in Klammern weggelassen bzw. der Raum leergelassen werden. 

(2) Der Ursprung der Waren ist anzugeben. Betrifft die Erklärung auf der Rechnung ganz oder teilweise Waren mit Ursprung in Ceuta 
und Mellila, so bringt der Ausführer deutlich sichtbar die Kurzbezeichnung ‚CM‘ an. 

(3) Ausfüllen und Nichtzutreffendes streichen. 
(4) Diese Angaben können entfallen, wenn sie in dem Papier selbst enthalten sind. 
(5) In Fällen, in denen der Ausführer nicht unterzeichnen muss, entfällt auch der Name des Unterzeichners.“   
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS DES RATES 

vom 6. Mai 2014 

über den von der Europäischen Union anlässlich des Beitritts Kroatiens zur Europäischen Union 
in dem mit dem Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 22. Juli 1972 eingerichteten Gemischten Ausschuss zu 
vertretenden Standpunkt hinsichtlich der Änderung des Protokolls Nr. 3 zu diesem Abkommen 
(Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und Metho­

den der Verwaltungszusammenarbeit) 

(2014/266/EU) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 207 in Verbindung mit 
Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Begriff „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und die Methoden der Verwaltungszusam­
menarbeit sind in Protokoll Nr. 3 des Abkommens zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 22. Juli 1972 (1) (im Folgenden „Abkommen“) geregelt. 

(2)  Mit dem Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union am 1. Juli 2013 wird der Handel zwischen Kroatien und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft („Schweiz“) von dem Abkommen geregelt und die zwischen Kroatien und der 
Schweiz geschlossenen Handelsabkommen werden ab diesem Zeitpunkt nicht länger angewandt. 

(3)  Um das ordnungsgemäße Funktionieren des Abkommens und um die Arbeit der Wirtschaftsbeteiligten und der 
Zollbehörden zu erleichtern, sollte Protokoll Nr. 3 entsprechend geändert werden. 

(4)  Nach Artikel 39 des Protokolls Nr. 3 kann der mit dem Protokoll eingesetzte Gemischte Ausschuss beschließen, 
die Bestimmungen des Protokolls zu ändern. 

(5) Der Standpunkt der Union im Gemischten Ausschuss EG-Schweiz sollte daher auf dem beigefügten Beschlussent­
wurf beruhen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Standpunkt, der hinsichtlich einer Änderung des Protokolls Nr. 3 zum Abkommen vom 22. Juli 1972 zwischen der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft im Namen der Union im Gemischten 
Ausschuss EG-Schweiz zu vertreten ist, beruht auf dem Entwurf eines Beschlusses des Gemischten Ausschusses, der dem 
vorliegenden Beschluss beigefügt ist. 

Artikel 2 

Der Beschluss des Gemischten Ausschusses wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 
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Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 6. Mai 2014. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 

G. STOURNARAS  
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ENTWURF 

BESCHLUSS Nr. …/2014 DES GEMISCHTEN AUSSCHUSSES EU-SCHWEIZ 

vom … 2014 

zur Änderung des Protokolls Nr. 3 zum Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschafts­
gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft betreffend die Bestimmung des Begriffs 
„Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der 

Zusammenarbeit der Verwaltungen 

DER GEMISCHTE AUSSCHUSS — 

gestützt auf das am 22. Juli 1972 in Brüssel unterzeichnete Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemein­
schaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft, im Folgenden „Abkommen“, insbesondere auf Artikel 11, 

gestützt auf das Protokoll Nr. 3 über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeug­
nisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen, im Folgenden „Protokoll Nr. 3“, insbesondere auf 
Artikel 39, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Republik Kroatien, im Folgenden „Kroatien“, ist der Europäischen Union am 1. Juli 2013 beigetreten. 

(2) Mit dem Beitritt Kroatiens ist das Abkommen für den Handel zwischen Kroatien und der Schweizerischen Eidge­
nossenschaft („Schweiz“) maßgebend und die zwischen der Schweiz und Kroatien geschlossenen Handelsabkom­
men werden ab diesem Tag nicht länger angewandt. 

(3)  Mit dem Beitritt Kroatiens müssen die im Rahmen des Abkommens in die Schweiz eingeführten Waren mit 
Ursprung in Kroatien als Ursprungswaren der Union behandelt werden. 

(4) Der Handel zwischen Kroatien und der Schweiz sollte daher ab dem 1. Juli 2013 dem mit diesem Beschluss geän­
derten Abkommen unterliegen. 

(5)  Für die reibungslose Abwicklung der Übergangsphase und zur Gewährleistung der Rechtssicherheit sind einige 
technische Änderungen am Protokoll Nr. 3 sowie einige Übergangsmaßnahmen erforderlich. 

(6)  Anhang IV Nummer 5 der Beitrittsakte von 2012 sieht vergleichbare Übergangsmaßnahmen und Verfahren vor. 

(7)  Protokoll Nr. 3 sollte daher vorbehaltlich der folgenden Übergangsregelungen ab dem 1. Juli 2013 gelten — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

ABSCHNITT I 

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN AM WORTLAUT DES PROTOKOLLS 

Artikel 1 

Ursprungsregeln 

Das Protokoll Nr. 3 wird wie folgt geändert: 

a)  Anhang IVa wird durch den Text in Anhang I dieses Beschlusses ersetzt. 

b)  Anhang IVb wird durch den Text in Anhang II dieses Beschlusses ersetzt. 
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ABSCHNITT II 

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

Artikel 2 

Nachweis der Ursprungseigenschaft und Zusammenarbeit der Verwaltungen 

(1) Ursprungsnachweise, die von Kroatien oder der Schweiz im Rahmen eines für beide geltenden Präferenzabkom­
mens ordnungsgemäß ausgestellt worden sind, werden in den betreffenden Ländern anerkannt, sofern 

a) der Erwerb der Präferenzursprungseigenschaft zur Zollpräferenzbehandlung auf der Grundlage der Zollpräferenzmaß­
nahmen im Abkommen führt; 

b)  der Ursprungsnachweis und die Beförderungspapiere spätestens am Tag vor dem Beitritt ausgestellt oder ausgefertigt 
worden sind und 

c)  der Ursprungsnachweis den Zollbehörden binnen vier Monaten nach dem Beitritt vorgelegt wird. 

Sind Waren vor dem Beitritt in Kroatien oder der Schweiz nach einem zu dieser Zeit für Kroatien und die Schweiz gel­
tenden Präferenzabkommen zur Einfuhr angemeldet worden, so können auch nach diesem Abkommen nachträglich aus­
gestellte Ursprungsnachweise anerkannt werden, sofern sie den Zollbehörden binnen vier Monaten nach dem Beitritt vor­
gelegt werden. 

(2) Kroatien kann die Bewilligungen des Status eines „ermächtigten Ausführers“, die im Rahmen eines zwischen Kroa­
tien und der Schweiz vor dem Tag des Beitritts angewandten Präferenzabkommens erteilt wurden, aufrechterhalten, 
sofern 

a)  auch das vor dem Beitritt geschlossene Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft eine 
entsprechende Bestimmung enthält und 

b)  die ermächtigten Ausführer die nach diesem Abkommen geltenden Ursprungsregeln anwenden. 

Diese Bewilligungen werden spätestens ein Jahr nach dem Beitritt durch neue, nach den Bedingungen des Abkommens 
erteilte Bewilligungen ersetzt. 

(3) Ersuchen um nachträgliche Prüfung der Ursprungsnachweise, die nach dem in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Präferenzabkommen ausgestellt worden sind, werden von den zuständigen Zollbehörden der Schweiz oder Kroatiens für 
einen Zeitraum von drei Jahren nach Ausstellung des Ursprungsnachweises angenommen und können von diesen Behör­
den für einen Zeitraum von drei Jahren nach Anerkennung des diesen Behörden zusammen mit der Einfuhrzollanmel­
dung vorgelegten Ursprungsnachweises gestellt werden. 

Artikel 3 

Waren im Durchgangsverkehr 

(1) Die Bestimmungen des Abkommens können auf Waren angewandt werden, die aus Kroatien in die Schweiz oder 
aus der Schweiz nach Kroatien ausgeführt werden, welche die Bedingungen des Protokolls Nr. 3 erfüllen und welche sich 
am Tag des Beitritts im Durchgangsverkehr oder in Kroatien oder in der Schweiz in vorübergehender Verwahrung, in 
einem Zolllager oder in einer Freizone befanden. 

(2) Die Präferenzbehandlung kann in diesen Fällen gewährt werden, sofern den Zollbehörden des Einfuhrlands binnen 
vier Monaten nach dem Beitritt ein von den Zollbehörden des Ausfuhrlands nachträglich ausgestellter Ursprungsnachweis 
vorgelegt wird. 
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Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Er gilt ab dem 1. Juli 2013. 

Geschehen zu …, 

Im Namen des Gemischten Ausschusses 

Der Vorsitz  
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ANHANG I 

„ANHANG IVa 

WORTLAUT DER ERKLÄRUNG AUF DER RECHNUNG 

Die Erklärung auf der Rechnung, deren Wortlaut nachstehend wiedergegeben ist, ist gemäß den Fußnoten auszufertigen. 
Die Fußnoten brauchen nicht wiedergegeben zu werden. 

Bulgarische Fassung 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ — митническо разрешение № … (1), декларира, че освен където 
ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2). 

Spanische Fassung 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo 
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2). 

Tschechische Fassung 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení… (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají 
tyto výrobky preferenční původ v … (2). 

Dänische Fassung 

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at 
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2). 

Deutsche Fassung 

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, 
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind. 

Estnische Fassung 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) 
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. 

Griechische Fassung 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν 
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2). 

Englische Fassung 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where 
otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin. 

Französische Fassung 

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indica­
tion claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2). 
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Kroatische Fassung 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izri­
čito navedeno, ovi proizvodi (2) preferencijalnog podrijetla. 

Italienische Fassung 

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo 
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2). 

Lettische Fassung 

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi 
skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … 

Litauische Fassung 

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudi- jimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenuro­
dyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės. 

Ungarische Fassung 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az 
áruk kedvezményes … (2) származásúak. 

Maltesische Fassung 

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat 
b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2). 

Niederländische Fassung 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, 
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2). 

Polnische Fassung 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) oświadcza, że — jeśli wyraźnie 
nie określono inaczej — produkty te mają … (2) pochodzenie preferencyjne. 

Portugiesische Fassung 

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo 
expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2). 

Rumänische Fassung 

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în 
care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2). 

Slowakische Fassung 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia… (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú 
tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2) 
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Slowenische Fassung 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače 
jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo. 

Finnische Fassung 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole sel­
västi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2) 

Schwedische Fassung 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyn- dighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, 
om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2)  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3) 

(Ort und Datum) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4) 

(Unterschrift des Ausführers und Name des Unter­
zeichners in Druckschrift)  

(1) Wird die Erklärung auf der Rechnung von einem ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermächtig­
ten Ausführers an dieser Stelle einzutragen. Wird die Erklärung auf der Rechnung nicht von einem ermächtigten Ausführer ausgefer­
tigt, so können die Wörter in Klammern weggelassen bzw. der Raum leergelassen werden. 

(2) Der Ursprung der Waren ist anzugeben. Betrifft die Erklärung auf der Rechnung ganz oder teilweise Waren mit Ursprung in Ceuta 
und Mellila, so bringt der Ausführer deutlich sichtbar die Kurzbezeichnung ‚CM‘ an. 

(3) Diese Angaben können entfallen, wenn sie in dem Papier selbst enthalten sind. 
(4) In Fällen, in denen der Ausführer nicht unterzeichnen muss, entfällt auch der Name des Unterzeichners.“    
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ANHANG II 

„ANHANG IVb 

WORTLAUT DER ERKLÄRUNG AUF DER RECHNUNG EUR-MED 

Die Erklärung auf der Rechnung EUR-MED, deren Wortlaut nachstehend wiedergegeben ist, ist gemäß den Fußnoten aus­
zufertigen. Die Fußnoten brauchen nicht wiedergegeben zu werden. 

Bulgarische Fassung 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ — митническо разрешение № … (1) декларира, че освен където 
ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Spanische Fassung 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n o … (1)] declara que, salvo 
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Tschechische Fassung 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají 
tyto výrobky preferenční původ v … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Dänische Fassung 

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at 
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Deutsche Fassung 

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, 
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind. 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Estnische Fassung 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliamenti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) 
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 
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Griechische Fassung 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν 
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Englische Fassung 

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where 
otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin. 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Französische Fassung 

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n o … (1)] déclare que, sauf indica­
tion 

claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Kroatische Fassung 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izri­
čito navedeno, ovi proizvodi… (2) preferencijalnog podrijetla; 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Italienische Fassung 

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo 

indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Lettische Fassung 

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi 

skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2): 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Litauische Fassung 

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenuro­
dyta, 

tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės. 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 
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Ungarische Fassung 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az 

áruk kedvezményes … (2) származásúak. 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Maltesische Fassung 

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat 
b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Niederländische Fassung 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, 
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Polnische Fassung 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie 
jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie. 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Portugiesische Fassung 

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], dec­
lara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Rumänische Fassung 

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în 
care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Slowakische Fassung 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, tieto 
výrobky majú preferenčný pôvod v … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 
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Slowenische Fassung 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače 
jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo. 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Finnische Fassung 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole sel­
västi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Schwedische Fassung 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, 
om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3)  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4) 

(Ort und Datum) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (5) 

(Unterschrift des Ausführers und Name des Unter­
zeichners in Druckschrift)  

(1) Wird die Erklärung auf der Rechnung von einem ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermächtig­
ten Ausführers an dieser Stelle einzutragen. Wird die Erklärung auf der Rechnung nicht von einem ermächtigten Ausführer ausgefer­
tigt, so können die Wörter in Klammern weggelassen bzw. der Raum leergelassen werden. 

(2) Der Ursprung der Waren ist anzugeben. Betrifft die Erklärung auf der Rechnung ganz oder teilweise Waren mit Ursprung in Ceuta 
und Mellila, so bringt der Ausführer deutlich sichtbar die Kurzbezeichnung ‚CM‘ an. 

(3) Ausfüllen und Nichtzutreffendes streichen. 
(4) Diese Angaben können entfallen, wenn sie in dem Papier selbst enthalten sind. 
(5) In Fällen, in denen der Ausführer nicht unterzeichnen muss, entfällt auch der Name des Unterzeichners.“   
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